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1 Einleitung  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Dassow hat beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 36 aufzustellen. Mit dem Bebau-

ungsplan Nr. 36 ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) geplant. Die Um-

setzung der Planung soll in vier Teilabschnitten erfolgen, so dass sich der Geltungsbereich in 

vier Teilabschnitte gliedert. Der vorliegende artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) be-

zieht sich auf den Teilbereich 1 des Bebauungsplan Nr. 36 ĂWohnbauentwicklung zwischen 

BahnhofstraÇe und Gewerbegebiet (Teilbereich 1)ñ der Stadt Dassow. 

ĂDas Bebauungsplanverfahren wurde mit dem Aufstellungsbeschluss der Stadtvertretung 

Dassow vom 22.02.2022 eingeleitet, wobei folgende Planungsziele formuliert wurden: 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Wohnbebauung 

- Sicherung einer verkehrlichen Anbindung und Schaffung einer neuen Verkehrsachse 

im Stadtgebiet 

- Schaffung von Gr¿nverbindungen mit Aufenthaltsqualitªt mit Anbindung an den āHol-

mer Waldó 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 36 sollen daher die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

städtebaulich, typologisch und gestalterisch sinnvolle Entwicklung eines neuen Stadtteils ge-

schaffen werden, welche durch entsprechende Festsetzungen die gemeindlichen Zielsetzun-

gen erfüllen können und ein Einfügen der künftigen Planung in das vorhandene Umfeld sicher-

stellt. 

Zur Umsetzung dieser städtebaulichen Zielsetzungen besteht aufgrund der mit den Planungen 

verbundenen Sach- und Fachfragen (Baurecht, Erschließung, Gestaltung, Grünordnung, örtli-

che Bauvorschriften etc.) das Erfordernis zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 36 im 

Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB im Regelverfahrenñ (B2K KÜHLE UND KOERNER PARTG MBB 2024). 

Im April 2024 wurde die Firma Ökologische Dienste Ortlieb GmbH von B2K und dn Ingenieure 

GmbH im Rahmen der Umweltprüfung des Bauleitverfahrens (gemäß § 2 Abs. 4 BauGB) mit 

der Erstellung eines Artenschutzfachbeitrages (AFB) auf der Basis von Kartierungen für die 

Artengruppen Brutvögel, Zug- und Rastvögel, Amphibien, Reptilien und Fledermäuse beauf-

tragt.  

Gegenstand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) ist die Prüfung der 

mit dem Vorhaben verbundenen artenschutzrechtlichen Belange. Es werden die artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV 

FFH-Richtlinie) sowie der ĂVerantwortungsartenñ nach Ä 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch 

das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. Um mögliche Beeinträchtigun-

gen von Arten zu vermeiden oder zu mindern, werden entsprechend Vermeidungs- oder vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt. Kommt es dennoch zu einer 

Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände, führt diese zur Unzulässigkeit des 
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Vorhabens. Eine Befreiung von den Verbotstatbeständen nach § 67 BNatSchG kann nur durch 

die Untere Naturschutzbehörde und unter Anführen entsprechender Gründe gewährt werden. 

Im Falle einer solch erforderlichen Befreiung werden die entscheidungsrelevanten Tatsachen 

im AFB dargelegt. Die Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme 

erfolgt gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die EU die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 

und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel besteht für die FFH-

Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen Erhaltungszustand zu er-

halten, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu er-

reichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: 

Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Arten-

schutz. Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren 

und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensräume. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für 

alle Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 VS-RL für alle europäischen Vogel-

arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flächendeckend. Also überall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen. 

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst. In diesem Zusammenhang müssen 

seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungs-

verfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 

des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist. Der Arten-

schutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen formuliert: 

ĂEs ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören, 

 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffs-

verbote).ñ 

 

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen 

Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich verankert werden sollen, um ak-

zeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen 

des Absatzes 1 zu erzielen: 

1. Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 liegt nicht 

vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Ver-

letzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht 

vermieden werden kann. 

Ein Verstoß liegt daher nicht vor, wenn trotz durchgeführter Vermeidungsmaßnahmen (wie 

z.B. das rechtzeitige Abfangen von Tieren aus dem Baufeld und das Aufstellen von Schutz-

zäunen, um ein Wiedereinwandern zu unterbinden oder die Verlegung der Bautätigkeit außer-

halb der Zeiten, in denen die betroffenen Lebensräume genutzt werden) unvermeidbare bau-

bedingte Verluste einzelner Individuen nicht ausgeschlossen werden können.  

2. Ein Verstoß gegen das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der 

Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 

1 liegt nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungs-

formen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen 

Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 

beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. 

3. Ein Verstoß gegen das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 liegt nicht vor, wenn die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 

Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 

Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 

Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 
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Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-

schaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 

Abs. 7 BNatSchG gegeben sein. 

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlägigkeit von Verboten zu 

erfüllen sind.  

ĂDie nach Landesrecht f¿r Naturschutz und Landschaftspflege zustªndigen Behºrden kºnnen 

von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswir-

kungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-

lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn 

1. Ăzumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit nicht Ar-

tikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 

Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der 2009/147/EG sind zu beachten.)ñ 

 

1.3 Methodisches Vorgehen 

Grundsätzlich sind alle Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle in Mecklenburg-Vor-

pommern (M-V) vorkommenden europäischen Vogelarten betrachtungsrelevant. Im Rahmen 

der Relevanzprüfung erfolgte eine Abschichtung, um die tatsächlich vom Vorhaben betroffe-

nen prüfrelevanten Arten zu ermitteln. Dabei werden Arten, für welche eine Betroffenheit hin-

sichtlich der Verbotstatbestände von vornherein ausgeschlossen werden kann, keiner weite-

ren artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen. 

Die Ermittlung der prüfrelevanten Anhang-IV-Arten erfolgte anhand von Kartierungen für die 

Artengruppen Brutvögel, Zug- und Rastvögel, Amphibien, Reptilien und Fledermäuse sowie 

von Abschätzungen des im Planungsgebiet vorhandenen Lebensraumpotenzials und einer 

Datenrecherche zur Verbreitung bzw. zum Vorkommen dieser Arten im Zusammenhang mit 

ihrer Ökologie, wie z.B. Lebensraumansprüchen, bevorzugten Habitaten und Lebensweise. 

Die prüfrelevanten Arten der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden europäischen Vo-

gelarten wurden in erster Linie anhand von Kartierungen ermittelt.  
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Die Betroffenheit der Arten wird in der Relevanztabelle unter Berücksichtigung ihrer Empfind-

lichkeit gegenüber den in Kapitel 2.2 dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens abgeschätzt. 

Weiterhin werden Angaben zu Schutz- und Gefährdungsstatus und zum Erhaltungszustand 

in M-V berücksichtigt. Darüber hinaus wird geprüft, ob M-V als Bundesland eine besondere 

Verantwortung für den Bestand der jeweiligen Art trägt. 

Neben den Arten des Anhangs IV der FFH-RL und den europäischen Vogelarten erfolgt die 

Berücksichtigung weiterer wertgebender Arten, welche abhängig vom gesetzlichen Schutz- 

und/ oder dem lokalen Rote-Liste-Status als prüfrelevant eingestuft werden. Dabei handelt es 

sich um eine gutachterliche Einschätzung der Bedeutung und Gefährdung der Arten im Un-

tersuchungsraum. Diese Betrachtung erfolgt als Vorbereitung/ Grundlage für weitere Be-

richte/ Unterlagen wie dem Umweltbericht. 

Die Auswahlkriterien wurden mit Hilfe der Liste der in Mecklenburg-Vorpommern streng ge-

schützten heimischen Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel) (LUNG 2015) und der Angaben 

zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten (LUNG 2016) sowie den in FRO-

ELICH & SPORBECK (2010) benannten erstellt. 

Grundsätzlich wird eine Art als wertgebend betrachtet, wenn eines der unten aufgeführten 

Auswahlkriterien zutrifft:  

¶ streng geschützte Art entsprechend § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

¶ besonders geschützte Art entsprechend § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, sofern sie in 

der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommern als gefährdet (Kategorie 1 bis 3) bzw. 

merklich zurückgegangen (Kategorie V) geführt wird 

¶ Art gelistet im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

¶ Art gelistet im Anhang II oder V der FFH-Richtlinie, sofern sie in der Roten Liste 

Mecklenburg-Vorpommern als gefährdet (Kategorie 1 bis 3) bzw. merklich zurückge-

gangen (Kategorie V) geführt wird 

¶ Rastvogelart mit regelmäßig genutzten Rast-, Schlaf-, Mauserplätzen oder anderen 

Ruhestätten 

¶ gefährdete Vogelart (Rote Liste MV bzw. der BRD: Kategorie 0-3 und V) 

¶ Art aufgeführt in der VS-RL Anhang I 

¶ streng geschützte Vogelart nach BArtSchV Anlage 1 

¶ Vogelart im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelistet 

¶ Art mit besonderen Lebensraumansprüchen (z.B. Horstbrüter, Arten mit großer Le-

bensraumausdehnung) 

¶ Art, für welche Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortung trägt (bspw. 

in Bezug auf Vögel mind. 40 % des gesamtdeutschen Bestandes oder weniger als 

1.000 Brutpaare in Mecklenburg-Vorpommern) 

Anschließend an die Relevanzprüfung erfolgt die Darstellung der Verbreitung und der Ökolo-

gie der jeweiligen prüfrelevanten Arten im Untersuchungsraum (UR), anhand derer die Be-

troffenheit bzw. die Erfüllung der in Kapitel 1.2 genannten Verbotstatbestände betrachtet und 

bewertet werden. 

Die Betrachtung der durch die Kartierung ermittelten Brutvogelarten erfolgt in Gilden. Die Gil-

den werden anhand der ökologischen Ansprüche und der Lebensweise der einzelnen Arten 

gebildet (z.B. Gilde der Arten der Offen- und Halboffenlandschaft oder Gilde der Arten der 

Siedlungsbereiche). Wertgebende Vogelarten einer Gilde werden gesondert betrachtet. 
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Außerdem wird auch bei den ungefährdeten Vogelarten der Schutz der Fortpflanzungsstätte 

berücksichtigt, welcher mindestens bis zum Ende der jeweiligen Brutperiode besteht. 

Arten mit vergleichbaren Habitatansprüchen und gleicher Betroffenheit werden in der aus-

führlichen Betrachtung in Artengruppen zusammengefasst.  

Bei ermittelter Betroffenheit werden artbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und/ oder vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) abgeleitet. Kann eine Betroffenheit 

der Art durch das Bauvorhaben jedoch nicht mit Vermeidungsmaßnahmen abgewendet wer-

den, erfolgt eine Ableitung von Ersatzmaßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population der betroffenen Art (FCS-Maßnahmen).  

Die Umsetzung der formulierten FCS-Maßnahmen stellt die Voraussetzung für die Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG dar.  
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2 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen 

2.1 Lage und Beschreibung des Vorhabens 

Das Vorhabengebiet befindet sich in der Stadt Dassow. ĂDie Stadt Dassow befindet sich im 

Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und grenzt 

an die Ostseeküste sowie die Grenze zu Schleswig-Holstein; die Hansestadt Lübeck befindet 

sich ca. 20 km süd-westlich. [é] Westlich von Dassow liegt das Naturschutzgebiet Dassower 

See, welches landschaftlich attraktiv ist und mit den nahgelegenen Küstenabschnitten der Ost-

see einen Anziehungspunkt für Tourismus bietet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 36 liegt im südwestlichen Zentralbereich des 

Stadtgebietes entlang des vorhandenen Siedlungsgef¿ges zwischen der āBahnhofstraÇeó im 

Westen und dem Gewerbegebiet rund um den āHolmer Bergó im Osten.ñ (B2K KÜHLE UND KO-

ERNER PARTG MBB 2024) 

Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von ca. 106.450  m² (10,6 ha) auf.  

ĂAn das Plangebiet grenzen:  

¶ im Norden teilweise Acker- und Freiflªchen in Richtung āGrevesm¿hler StraÇeó 

sowie die Wohnbebauung entlang āThomas-Mann-StraÇeó und āGoethestraÇeó;  

¶ im Osten landwirtschaftliche Flªchen in Richtung Gewerbegebiet āHolmer 

Bergó;  

¶ im Süden landwirtschaftliche Flächen und  

¶ im Westen Frei- und Vegetationsflªchen in Richtung āBahnhofstraÇeó.ñ (B2K 

KÜHLE UND KOERNER PARTG MBB 2024) 

 

ĂDas Plangebiet weist über die überplanten Flächen einige, z.T. erhebliche, Höhengefälle auf, 

welche sich insbesondere vom Anschluss āBahnhofstraÇeó (8,30 m (¿. NHN)) bis in den zent-

ralen Bereich (19,60 m (ü. NHN)) auf gut 11,30 m erstrecken. Innerhalb der Flächen befinden 

sich einige, verteilt gelegene Hochpunkte sowie Geländevorsprünge in Richtung Norden und 

Süden zwischen zwei und vier Metern.  

Die Flächen des Plangebietes sind überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt, 

im nördlichen Randbereich befinden sich Unland-Reste einer ehem. Kleingartensiedlung (Flur-

stück 703), welche mittlerweile aufgegeben wurde. Die Randbereiche sind z.T. durch Vegeta-

tion gesäumt, im südwestlichen Anschluss an das Plangebiet befindet sich eine Waldstruktur, 

welche rund um die dort vorhandene āKrambecksmooró verlªuft.ñ (B2K KÜHLE UND KOERNER 

PARTG MBB 2024). 

 

2.2 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Nachfolgend werden die für das Vorhaben betrachtungsrelevanten Wirkfaktoren dargestellt 

(s. Tabelle 1). Dabei wird zwischen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 
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unterschieden. Betrachtungsrelevant sind alle Faktoren, die sich auf besonders und streng 

geschützten Arten auswirken können.  

Baubedingte Wirkfaktoren: 

Baubedingte Auswirkungen sind auf die Bauphase beschränkt und belasten nur vorüberge-

hend die Umwelt. Die verursachten Schäden können sich jedoch unter Umständen auch über 

längere Zeit auf Arten oder Lebensräume auswirken, dazu zählt beispielsweise der generelle 

Lebensraumverlust durch die Entnahme von bedeutenden Gehölzen.  

Anlagenbedingte Wirkfaktoren: 

Anlagenbedingte Auswirkungen umfassen Schädigungen, die von dem eigentlichen Planob-

jekt selbst ausgehen und Bestand haben, solange das Objekt nicht zurückgebaut wird. Die 

langfristigen Schädigungen basieren meist auf Versiegelung, Flächenbeanspruchung, Grund-

wasserabsenkung oder auch Zerschneidungswirkungen.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Betriebsbedingte Auswirkungen fokussieren sich auf den Anlagenbetrieb und können bei-

spielsweise Folgendes umfassen: Emissionen verschiedener Quellen (Lärm, Erschütterun-

gen, Licht), Schädigungen durch die Entstehung von Abwasser und Abfallstoffe, Erhöhung des 

Verkehrsaufkommens, Kollisionen mit dem Gebäude oder optische Störwirkungen.  

 

Tabelle 1: Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfak-

toren  
 Beschreibung Schutzgut  

Flächeninanspruch-

nahme  
¶ bauzeitliche Beeinträchtigung durch 

Baustelleneinrichtungen und Ablagerungen 

von Baumaterialien im Baufeld.   

Tiere und 

Pflanzen, 

Boden, 

Wasser  

Bodenverdichtungen  ¶ bauzeitliche Beeinträchtigung von Flächen 

durch Baumaschinen etc.  

Boden  

Kollisionsgefahr  ¶ bauzeitliche Beeinträchtigung von Tieren 

durch den Baustellenverkehr  

Tiere  

Scheuch- und Störwir-

kungen aufgrund Lär-

mimmissionen und Er-

schütterungen  

¶ bauzeitliche Beeinträchtigung von Tieren 

durch den Baustellenverkehr/-tätigkeit  

Tiere  
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Schadstoffeinträge  ¶ bauzeitliche Beeinträchtigung durch den 

Baustellenverkehr und Betriebsmittel  

Pflanzen, 

Tiere, Bo-

den, Was-

ser  

Gehölzentnahme ¶ Beeinträchtigung von Tieren durch Habitat-

verlust (Nahrungsflächen, Zufluchtsstätten 

u. Biotopverbundstrukturen) 

Tiere und 

Pflanzen 

Bauzeitliche Wirkfaktoren besitzen einen temporären Charakter und führen i.d.R. zu keiner 

dauerhaften Beeinträchtigung von Naturhaushaltsfunktionen.   

Anlagenbedingte 

Wirkfaktoren 
Beschreibung Schutzgut 

Dauerhafte Flächenin-

anspruchnahme 

anlagebedingter Flächenverlust sowie Lebens-

raumentzug (Beeinträchtigung von Wanderwegen) 

durch den Neubau von Gebäuden auf Grünflächen 

und die Anlage von befestigten Verkehrsflächen 

Tiere und 

Pflanzen 

(Boden, 

Wasser) 

Kollisionsgefahr 
Kollisionen und Beeinträchtigungen, v.a. für Vögel 

durch verspiegelte Fensterscheiben 

Tiere 

Bodenverdichtungen 
Dauerhafte Verdichtungen, Verlust der Bodenfunk-

tionen 

(Boden) 

Optische Störwirkun-

gen 

anlagebedingte visuelle Beeinträchtigungen Tiere 

Lebensraumzer-

schneidung / Wander-

hindernisse 

Beeinträchtigungen von Wanderwegen wandern-

der Tierarten z.B. durch Einzäunungen 

Tiere 

Betriebsbedingte 

Wirkfaktoren 
Beschreibung Schutzgut 

Veränderung der Ge-

bietskulisse durch neu 

entstehende Gebäude 

und Außenanlagen 

dauerhafte optische Störung Vögel 

Schall- und Lichtemis-

sionen durch Verkehr 

und Wohnnutzung, Er-

schütterungen 

zeitweilige, wiederkehrende akustische Störungen 

optische Störung durch Personen- und Fahrver-

kehr sowie die Beleuchtung des Außenbereichs 

der Wohneinheiten; Straßenbeleuchtung wirkt als 

Tiere 
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Barriere für Fledermäuse und erhöht die Mortali-

tätsraten nachtaktiver Insekten 

erhöhte Verkehrsbe-

lastung / Kollisionsri-

siko 

dauerhafte Beeinträchtigung durch Erhöhung des 

Kollisions- bzw. Tötungsrisikos, Zerschneidungs-

wirkung durch Straßen und Wege 

Tiere und 

Pflanzen 

Störungen durch Hau-

stiere und Menschen 

Dauerhafte Beeinträchtigung Tiere 

Schadstoffeinträge 
Müll u.a. Schadstoffe aus der menschlichen Aktivi-

tät 

Tiere und 

Pflanzen 
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3 Ermittlung der prüfrelevanten Arten (Relevanzprüfung) 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Die Abgrenzung der Untersuchungsräume erfolgte anhand der maximalen Reichweite der vom 

Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren sowie aus den Größen der Aktionsräume der bewerteten 

Arten.  

Der Geltungsbereich und damit auch die Untersuchungsräume haben sich im Laufe der Kar-

tiersaison geändert. Die Kartierungen erfolgten in den Puffern um den alten Geltungsbereich. 

In den durch die Änderung des Geltungsbereiches hinzugekommenen Bereichen erfolgten Po-

tenzialabschätzungen. Die Betrachtungsräume für die Prüfung der Verbotstatbestände im AFB 

sind jeweils die Puffer um den neuen Geltungsbereich. Der Vollständigkeit halber werden je-

doch auch die alten Untersuchungsräume in den Karten dargestellt. 

 

Tabelle 2: Übersicht zur Abgrenzung der Untersuchungsräume 

Artengruppe Untersuchungsraum 

Kartierung Brutvögel 200 m um den Geltungsbereich 

Kartierung Zug- und Rastvö-

gel 

500 m um den Geltungsbereich 

Großvögel: Horstsuche und 

Besatzkontrolle 

500 m um den Geltungsbereich 

Kartierung Reptilien 50 m um den Geltungsbereich 

Kartierung Amphibien 200 m um den Geltungsbereich 

Kartierung Fledermäuse 200 m um den Geltungsbereich 
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Abbildung 1: Luftbildansicht der alten Untersuchungsräume 
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Abbildung 2: Luftbildansicht der neuen Untersuchungsräume 

 

3.2 Datengrundlagen  

Als Grundlage für die Relevanzprüfung wurden die Artenlisten und Verbreitungskarten der in 

M-V vorkommenden FFH-Anhang-IV-Arten und weiteren wertgebenden Arten genutzt: 

¶ Referenzliste der Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II, IV, V) in M-V des Landesamtes 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG M-V 2024) 

¶ ĂListe der in Mecklenburg-Vorpommern besonders und streng geschützten heimischen 

Tier- und Pflanzenarten (auÇer Vºgel)ñ (LUNG M-V 2015) 

¶ Liste der Vogelarten aus ĂAngaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen 

Vogelartenñ (LUNG M-V 2016) 

¶ Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der 

FFH-Richtlinie (BFN 2019) 

¶ Faunadaten im Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V 2025) 

¶ Datenbank des NABU Landesfachausschuss Feldherpetologie und Ichthyofaunistik im 

NABU M-V (LFA 2025) 
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¶ Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands, auf Grundlage der Daten 

der Länderfachbehörden, Facharbeitskreise und NABU, Landesfachausschüsse der 

Bundesländer sowie des Bundesamtes für Naturschutz (DGHT e.V. 2018) 

 

und in Kombination mit den Habitat- und Lebensraumansprüchen der Arten anhand 

von Fachliteratur ausgewertet: 

 

¶ FFH-Anhang IV-Arten allgemein: Artenportraits zu den Arten der FFH-Richtlinie An-

hang IV (BFN 2025) 

¶ Vögel: BAUER et al. (2012): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas; GEDEON et al. 

(2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten; SÜDBECK et al. (2025): Methodenstandards zur 

Erfassung der Brutvögel Deutschlands; VÖKLER, F. (2014): Zweiter Atlas der Brutvögel 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

¶ Fledermäuse: DIETZ et al. (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwest-

afrikas; SIMON et al. (2004): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und 

Städten; MESCHEDE & HELLER (2000, 2002): Ökologie und Schutz von Fledermäusen 

in Wäldern 

¶ Amphibien/ Reptilien: GÜNTHER, R., Hrsg. (1996): Die Amphibien und Reptilien 

Deutschlands; GLANDT (2015): Die Amphibien und Reptilien Europas; GLANDT, D. 

(2018): Praxisleitfaden Amphibien- und Reptilienschutz. Schnell ï präzise ï hilfreich. 

 

Für die Beurteilung der Wertigkeit der wertgebenden Arten wurden Angaben zu Schutz- und 

Gefährdungsstatus sowie dem kurzfristigen Bestandstrend der jeweiligen Art in M-V berück-

sichtigt: 

¶ Rote Liste der gefährdeten Säugetiere Mecklenburg-Vorpommerns (LABES et al. 1991) 

¶ Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommerns (VÖKLER et al. 2014)  

¶ Rote Liste der gefährdeten Amphibien und Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns (BAST 

et al. 1991) 

¶ Rote Liste der gefährdeten Schnecken und Muscheln des Binnenlandes Mecklenburg-

Vorpommern (JUEG et al. 2002) 

¶ Rote Liste der Blatthornkäfer und Hirschkäfer Mecklenburg-Vorpommerns (RÖßNER 

2013) 

¶ Rote Liste der gefährdeten Libellen Mecklenburg-Vorpommerns (ZESSIN & KÖNIGSTEDT 

1992) 

¶ Rote Liste der gefährdeten Tagfalter Mecklenburg-Vorpommerns (WACHLIN 1993) 

¶ Rote Liste der gefährdeten Großschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns (WACHLIN 

et al. 1997) 

¶ Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Mecklenburg-Vorpommerns (VOIGTLÄNDER & 

HENKER 2005) 
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In den Relevanztabellen werden neben dem RL-Status für M-V, Angaben zum Schutz- und 

Gefährdungsstatus in Deutschland aufgelistet. Dafür sind folgende Daten verwendet worden: 

 

¶ Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2020) 

¶ Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020)  

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien (Reptilia) Deutschlands (ROTE LISTE-

GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020a)  

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Amphibien (Amphibia) Deutschlands (ROTE 

LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020)  

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (METZING 

2018) 

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeoidea) 

Deutschlands (SCHAFFRATH 2021) 

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) Deutsch-

lands (BENSE et al. 2021) 

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera aquatica) 

Deutschlands (SPITZENBERG et al. 2016) 

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter Deutschlands (REINHARDT & BOLZ 2011)  

¶ Rote Liste und Gesamtartenliste der Binnenmollusken (Schnecken und Muscheln; 

Gastropoda et Bivalvia) Deutschlands (JUNGBLUTH & KNORRE 2011)  

¶ Rote Liste der gefährdeten Libellen Deutschlands (OTT et al. 2021) 
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3.3 Relevanzprüfung 

3.3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Tabelle 3: Die im Untersuchungsraum nachgewiesenen bzw. potenziell vorkommenden Arten sowie die in M-V vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
mit Angaben zum Schutz- und Gefährdungsstatus, Erhaltungszustand sowie einer Einschätzung, ob die jeweilige Art vom Vorhaben beeinträchtigt werden könnte 

Dt. Artname Wiss. Artname EHZ M-V 

R
L
 M

-V
 

R
L
 D

 

A
rt

 i
m

 U
R

 n
a
c
h
g

e
-

w
ie

s
e

n
 

p
o
te

n
z
ie

lle
s
 V

o
r-

k
o
m

m
e
n
 i
m

 U
R

 

B
e
e
in

tr
ä
c
h
ti
g

u
n

g
e
n
 

m
ö
g
lic

h
 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Farn- und Samenpflanzen 

Gelber Frauen-
schuh 

Cypripedium 
calceolus 

Ungünstig-
schlecht 

R 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

In Mecklenburg-Vorpommern sind Vorkommen in den Hangwäl-

dern der Steilküste des Nationalparks Jasmund auf der Insel Rügen 

bekannt. Die nächstgelegenen Populationen in Deutschland befin-

den sich lt. BFN (2019) in Ostbrandenburg und im östlichen Nieder-

sachsen. Die Art besiedelt bevorzugt Ălichte bis halbschattige 

Standorte im Übergangsbereich der halboffenen Standorte (insbe-

sondere Kliffkanten) zu Gebüschen oder Vorwäldern der Hochflä-

cheñ auf ĂmªÇig feuchte[n] bis frische[n] (nicht Staufeuchte[n]), ba-

senreiche[n], kalkhaltige[n] Lehm- und Kreideböden sowie entspre-

chende Rohböden (mit angedeuteten AïC Profilen)ñ (THIELE et al. 

2020, VOIGTLÄNDER 2006).   
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des Feh-

lens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und somit 

eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Kriechender Sel-
lerie od. Schrei-
berich 

Apium repens Ungünstig-
schlecht 

2 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art bevorzugt feuchte bis nasse, zeitweilig überflutete Pionier-

flure, Scherrasen oder auch Rinderweiden und Flussufer (JÄGER 

2011).  

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des 

Fehlens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und so-

mit eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Sand-Silber-
scharte 

Jurinea cyanoi-
des 

Ungünstig-
schlecht 

1 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art ist in M-V sehr selten, es gibt lediglich 4 nachgewiesene 

Vorkommen. 3 bekannte Standorte davon gelten seit langer Zeit 

als verschollen. Bis 2009 kam die Art nur noch mit einem Vorkom-

men in der Landschaftseinheit ñMecklenburgisches Elbetalò (NSG 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

ĂBinnend¿nen bei Klein Schmºlenñ) vor (RUSSOW 2010). Die kon-

kurrenzschwache Art besiedelt Ăoffene, jedoch bereits weitgehend 

festgelegte Sandflªchenñ wie bspw. ĂSandtrockenrasen mit stark 

l¿ckiger Vegetationñ, Ăvorwiegend auf basen- bis kalkreichen Dü-

nen- oder Schwemmsandenñ (THIELE et al. 2020a).  

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des 

Fehlens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und so-

mit eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Schwimmendes 
Froschkraut 

Luronium 
natans 

Ungünstig-
schlecht 

1 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Diese Wasserpflanze kommt in den flach überschwemmten, zeit-

weise sogar trockenfallenden Uferbereichen von nährstoffarmen 

bis mäßig nährstoffreichen, stehenden oder langsam fließenden 

Gewässern vor.  

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des 

Fehlens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und so-

mit eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Sumpf-Engelwurz Angelica palust-
ris 

Ungünstig-
schlecht 

1 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Vorkommensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR 

befindet, vor.  

Die heute in M-V sehr seltene Art hatte ihr Hauptareal im östlichen 

Landesteil in der Landschaftszone ĂUeckermªrkisches H¿gel-

landò, im Bereich der ¦cker s¿dlich Pasewalk und der Randow 

südlich Löcknitz. Die Art galt zwischenzeitlich als verschollen. Im 

Jahr 2003 wurde sie mit einer Population im Randowtal (NSG 

ĂKiesbergwiesen bei Bergholzñ) wiedergefunden, zu der 2010 ein 

weiteres kleines Vorkommen östlich des NSG in einem aufgelas-

senen Graben hinzukam (RUSSOW 2010). Die Art besiedelt Ăson-

nige, sehr feuchte bis nasse, häufig quellwasserbeeinflusste und 

mäßig nährstoffreiche, kalkreiche Moorflächen des Calthion und 

Molinion sowie als Streuwiesen genutzte (Quell-)Riede ohne aus-

geprªgte Streuschichtñ (VOIGTLÄNDER 2006a, DITTBRENNER 2004 

zitiert nach RINGEL et al. 2020: 3).  

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des 

Fehlens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und so-

mit eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii Ungünstig-unzu-
reichend 

2 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Das Sumpf-Glanzkraut besiedelt in Deutschland ganzjährig nasse, 

unbewaldete, basenarme und nährstoffarme bis mäßig nährstoff-

reiche Flach- und Zwischenmoore (JÄGER 2011). Das Vorkommen 

in Dünentälern auf den Ostfriesischen Inseln stellt eine Besonder-

heit dar.  

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des 

Fehlens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und so-

mit eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Säugetiere - Fledermäuse 

Braunes Langohr Plecotus auritus günstig 4 3 x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Jedoch liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor.  

Die Art jagt in Wäldern (bevorzugt mehrschichtigen Laubwäldern), 

aber auch an Waldrändern, Gebüschen und Hecken, Obstplanta-

gen, Parks und Gärten. Sowohl Bäume als auch Gebäude dienen 

als Quartier (BERG & WACHLIN o.J.).  

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Graues Langohr Plecotus austri-
acus 

unbekannt k.
A. 

1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Vorkommensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR 

befindet, vor.  

Die Art jagt Ăin warmen Talungen, in Siedlungen, Gªrten und exten-

siv bewirtschaftetem Agrarlandñ (BERG & WACHLIN O.J. (a): 2). Ge-

bäude dienen sowohl als Sommer- als auch als Winterquartier 

(ebd.).  

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 

der Art ausgeschlossen. Die Art konnte auch bei der Fledermaus-

kartierung 2024 nicht nachgewiesen werden. 

Breitflügelfleder-
maus 

Eptesicus seroti-
nus 

Ungünstig-unzu-
reichend 

3 3 x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Die Art jagt Ămeist ¿ber offenen Flªchen, die teilweise randliche 
Gehölzstrukturen aufweisen, z. B. Grünlandflächen mit randlichen 
Baumreihen, die Windschutz bieten (VERBOOM & HUITEMA 1997, 
SCHMIDT 2000, LUBELEY & BOHLE 2001 zitiert nach BERG & WACH-

LIN o.J. (b): 1)). Quartiere findet die Art vorwiegend in Gebäuden, 
aber auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen (ebd.).  

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 
Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Nordfledermaus Eptesicus nils-
sonii 

k.A. 0 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art nutzt meist Spalten in Gebäuden und Dachstühle, selten 

auch Baumhöhlen und Nistkästen als Quartier. Als Winterquartier 

dienen trockene, unterirdische Verstecke. Die Art jagt in verschie-

denen Waldtypen, an Gewässern sowie in Ortschaften. (BERG & 

WACHLIN o.J. (c)).  

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 

der Art ausgeschlossen. Die Art konnte auch bei der Fledermaus-

kartierung 2024 nicht nachgewiesen werden. 

Großer Abend-
segler 

Nyctalus noctula Ungünstig-unzu-
reichend 

3 V x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Die Art jagt in nahezu allen Landschaftstypen, überwiegend an 

Gewässern und in Auwäldern, seltener in Nadelwäldern. Als Quar-

tier dienen Spechthöhlen in Laubbäumen, meist in Waldrand- oder 

Wegnähe, aber auch Fledermauskästen, Hohlräume in und an 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Gebäuden und Felsspalten. (BERG & WACHLIN o.J. (d)) 

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Kleiner Abend-
segler 

Nyctalus leisleri Ungünstig-
schlecht 

1 D x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Die Art nutzt überwiegend Buchenmischwälder mit hohem Altholz-

anteil und deren Randbereiche als Jagdgebiet. Höhlen und Spal-

ten in Bäumen werden als Sommerquartier genutzt. Seltener wer-

den auch Fledermauskästen und Dachstühle als Sommer- oder 

Winterquartier genutzt. (BERG & WACHLIN o.J. (e)) 

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Wasserfleder-
maus 

Myotis 
daubentonii 

günstig 4 * x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Baumhöhlen in Laubbäumen dienen der Art als Wochenstuben-

quartier. Auch Risse und Spalten in Bäumen sowie Astlöcher und 

Fledermauskästen werden genutzt. Bevorzugt werden Bäume in 



AFB zum Bebauungsplan Nr. 36 der Stadt Dassow 

 
24 

Dt. Artname Wiss. Artname EHZ M-V 

R
L
 M

-V
 

R
L
 D

 

A
rt

 i
m

 U
R

 n
a
c
h
g

e
-

w
ie

s
e

n
 

p
o
te

n
z
ie

lle
s
 V

o
r-

k
o
m

m
e
n
 i
m

 U
R

 

B
e
e
in

tr
ä
c
h
ti
g

u
n

g
e
n
 

m
ö
g
lic

h
 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Waldrandlagen. Unterirdische, frostfreie und feuchte Quartiere wie 

Keller und Bunker werden als Winterquartier genutzt. Jagdgebie-

ete sind offene Gewªsser mit Gehºlzen im Uferbereich, Ălangsam 

fließende Bäche und kleinere Flüsse, gelegentlich und vor allem 

im Frühsommer auch wasserferne Stellen, wie z. B. Waldlichtun-

genñ (BERG & WACHLIN o.J. (f): 2).  

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Teichfledermaus Myotis 
dasycneme 

Ungünstig-
schlecht 

1 G - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Jedoch liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor.  

Quartiere der Arten sind in und an Gebäuden sowie vereinzelt 

auch in Baumhöhlen oder Nistkästen zu finden. Frostfreie, unterir-

dische Verstecke dienen als Winterquartier. Die Art jagt meist 

Ă¿ber grºÇeren stehenden oder langsam flieÇenden Wasserflª-

chenñ, welche auch als Leitlinien dienen können. (BERG & WACH-

LIN o.J. (g): 2). 

Der UR bietet geeignete Habitate. Da die Art jedoch nicht bei der 

Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen wurde, wird ein Vor-

kommen und eine Betroffenheit der Art ausgeschlossen.  
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Fransenfleder-
maus 

Myotis nattereri günstig 3 * - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Die Art nutzt vorwiegend verschiedene Laub- und Nadelwaldty-

pen. Quartiere sind sowohl im Wald- als auch im Siedlungsbereich 

zu finden. Wochenstubenquartiere sind Baumhöhlen- und Spal-

ten, aber auch Fledermauskästen sowie vereinzelt Quartiere in 

und an Gebäuden. Zu den Jagdgebieten zählen bspw. Streuobst-

wiesen und Weiden mit Hecken und Bäumen oder Gewässer und 

ab Sommer Wälder. Hecken und Alleen dienen als Leitstruktur. 

Auch Viehställe können als Jagdgebiet genutzt werden. Winter-

quartiere sind unterirdische Verstecke wie Höhlen, Stollen und 

Keller oder oberirdische Gebäudeteile. (BERG & WACHLIN o.J. (h)) 

Der UR bietet geeignete Habitate. Da die Art jedoch nicht bei der 

Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen wurde, wird ein Vor-

kommen und eine Betroffenheit der Art ausgeschlossen.  

Großes Mausohr Myotis myotis Ungünstig-
schlecht 

2 * x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Dachböden sowie Widerlager großer Brücken dienen der Art als 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Wochenstubenquartier. Sommerquartiere sind Baumhöhlen, Spal-

ten und Höhlungen an Gebäuden, unterirdische Höhlen und Stol-

len. Charakteristisch für die Jagdgebiete ist eine geringe Boden-

deckung wie bspw. in Buchenhallenwäldern, auf gemähten Wie-

sen, abgeweidetem Grünland oder abgeernteten Äckern. Die Art 

jagt Ăauch entlang von Waldrªndern, Baumreihen, Feldhecken, 

Wasserläufen oder baumgesäumten Feldwegen mit individuenrei-

chen Vorkommen von Klein- und Nachtschmetterlingenñ. Als Win-

terquartier dienen feuchte und frostfreie Höhlen und Keller sowie 

Baumhöhlen und Felsspalten. (BERG & WACHLIN o.J. (i): 2f.) 

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Große Bartfleder-
maus 

Myotis brandtii unbekannt 2 * - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Die Art ist an das Vorhandensein von Wäldern und Gewässern 

gebunden. Die Art jagt entlang von Feldgehölzen und Hecken. Zu 

den Sommerquartieren gehören Risse, Spalten und Höhlen in 

Bäumen sowie Spalten an Gebäuden, Dachstühle und Fleder-

mauskästen. Gebäudequartiere liegen meist in Waldrandnähe 

oder sind über Leitstrukturen mit angrenzenden Wäldern oder 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Baumquartieren verbunden. Die Art nutzt Hecken, Baumreihen 

u.ä. als Leitstruktur. Winterquartiere sind Höhlen, Stollen und Kel-

ler. (BERG & WACHLIN o.J. (j)) 

Der UR bietet geeignete Habitate. Da die Art jedoch nicht bei der 

Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen wurde, wird ein Vor-

kommen und eine Betroffenheit der Art ausgeschlossen.  

Kleine Bartfleder-
maus 

Myotis mystaci-
nus 

unbekannt 1 * - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art kommt in Dörfern und deren Randbereichen (Streuobst-

wiesen, Gärten), Feuchtgebieten, reich strukturierten Landschaf-

ten und Wäldern vor. Jagdgebiete sind Waldränder, Gewässer-

ufer, Hecken, Baumreihen und Gärten. In geschlossenen Wäldern 

kommen sie selten vor. Sommerquartiere sind Spalten und Hohl-

räume in und an Gebäuden und Bäumen sowie Fledermauskäs-

ten. Winterquartiere sind feuchte, frostfreie Höhlen, Stollen und 

Keller. (BERG & WACHLIN o.J. (k)) 

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Ver-

breitung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betrof-

fenheit der Art ausgeschlossen. Die Art konnte auch bei der 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Fledermauskartierung 2024 nicht nachgewiesen werden. 

Mückenfleder-
maus 

Pipistrellus pyg-
maeus 

unbekannt k.
A. 

* x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Jagdgebiete der Art sind Gewässer und deren Randbereiche. Ge-

bäude bieten verschiedene Wochenstubenquartiere. Auch Baum-

höhlen und Fledermauskästen werden genutzt. (BERG & WACHLIN 

o.J. (l)) 

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Rauhautfleder-
maus 

Pipistrellus 
nathusii 

Ungünstig-unzu-
reichend 

4 * x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Lebensrªume der Art sind Ăreich strukturierte[é] Waldhabitate[é] 

wie Laubmischwälder, feuchte Niederungswälder, aber auch Na-

delwªlder und Parklandschaftenñ. Sie jagt in Wªldern, an Wald-

rändern und Gewässern. An Bäumen im Wald, in Waldrand- oder 

Gewässernähe findet sie verschiedene Quartiermöglichkeiten, 

ebenso wie in Vogel- und Fledermauskästen. Winterquartiere sind 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Baumhöhlen, Holzstapel, sowie Spalten in Gebäuden und Fels-

wänden. Bei ihren Flügen orientiert sie sich an Leitstrukturen wie 

Hecken, Wegen und Schneisen. (BERG & WACHLIN o.J. (m)) 

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Zwergfledermaus Pipistrellus pi-
pistrellus 

günstig 4 * x - x Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Es liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor, jedoch in einem 

angrenzenden MTBQ.  

Die Art kommt sowohl in ländlichen als auch städtischen Gegen-

den vor, bevorzugt jedoch Wälder und Gewässer. In und an Ge-

bäuden findet sie verschiedene Quartiermöglichkeiten. Bei der 

Jagd und Streckenflügen orientiert sie sich an Leitlinien. (BERG & 

WACHLIN o.J. (n)) 

Die Art wurde bei der Fledermauskartierung 2024 nachgewiesen. 

Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. 

Zweifarbfleder-
maus 

Vespertilio muri-
nus 

Ungünstig-
schlecht 

1 D - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art jagt Ă¿ber Gewªssern, Wiesen, Wald, in Siedlungen und 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

[é] ¿ber offenen Agrarflªchenñ (BERG & WACHLIN o.J.: 2 (o)). Quar-

tiermöglichkeiten finden sich in und an Gebäuden, in Baumhöhlen 

oder Fledermauskästen (ebd.).  

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Ver-

breitung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betrof-

fenheit der Art ausgeschlossen. Die Art konnte auch bei der Fle-

dermauskartierung 2024 nicht nachgewiesen werden. 

Mopsfledermaus Barbastella bar-
bastellus 

Ungünstig-
schlecht 

1 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Sommerquartiere der Art sind Spalten in Bäumen, Fledermaus-

flachkästen, Spechthöhlen, und Spalten an waldnahen Gebäuden. 

Sie überwintert in unterirdischen, wenig frostgeschützten Bunkern 

und Kellern sowie in Spalten an Bäumen und Gebäuden. Bei ihren 

Jagdflügen orientiert sie sich an Leitstrukturen. Zu den Jagdgebie-

ten gehören Wälder, parkartige Landschaften, Waldsäume, Baum-

reihen, Feldhecken und Wasserläufen, meist in Quartiernähe. 

(BERG & WACHLIN o.J. (p)). 

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

der Art ausgeschlossen. Die Art konnte auch bei der Fledermaus-

kartierung 2024 nicht nachgewiesen werden. 

Säugetiere ï Sonstige 

Fischotter Lutra lutra Ungünstig-unzu-
reichend 

2 3 - x x Laut der Verbreitungskarten des BFN (2019) liegt der UR im Ver-

breitungsgebiet dieser Art. Weiterhin liegt ein Vorkommensnach-

weis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor.  

Der Fischotter kommt in wassergeprägten Lebensräumen vor. Die 

Art nutzt Uferbereiche zur Jagd auf Wirbeltiere, v.a. Fische, aber 

auch Krebse und Insekten. Bevorzugt werden dabei naturbelas-

sene lange Uferlinien (BINNER et.al. 2000).  

Aufgrund des Vorhandenseins geeigneter Habitatstrukturen im UR 

kann ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit nicht ausge-

schlossen werden. 

Biber Castor fiber günstig 3 V - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art bewohnt größere Gewässer, aber teils auch Gräben in 

Verbindung mit größeren Fließgewässern.  
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann ein 

Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen werden.  

Haselmaus Muscardinus a-
vellanarius 

günstig 0 V - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art kommt in nahezu allen Waldtypen und -altersstufen, in 

Feldhecken und Gebüsch im Brachland vor. Sie bevorzugt die 

Verjüngungsphase in arten- und strukturreichen Laubmischwäl-

dern mit einem Vorhandensein von Beerensträuchern und Haseln. 

Ihre Nester baut sie in Stauden, Sträuchern und Bäumen unter-

schiedlicher Höhe, aber auch am Boden, zwischen Wurzeln oder 

nah über dem Boden zwischen dichter Gras-, Kraut- und Gehölz-

vegetation. Wichtig für die Art ist der Lebensraumverbund bzw. im 

räumlichen Zusammenhang stehende Gehölze. (BÜCHNER & 

WACHLIN o.J.)  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den.  

Schweinswal Phocoena 
phocoena 

k.A. 2 2 - - - Die Art kommt ausschließlich in Meereslebensräumen vor.  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 

Wolf Canis lupus k.A. 0/ 
II 

3 - x - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) und den Ergebnissen 

des offiziellen Wolfsmonitoring des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern (TU Dresden 2024) liegen keine Vorkommensnachweise im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor. Laut dem 

DBBW (2024) ist jedoch ein Nachweis bekannt. 

Aufgrund des Vorhandenseins einer Schaf- und Ziegenweide im 

UR, der räumlichen Nähe zu einem größeren zusammenhängen-

den Waldgebiet sowie dem großen Aktionsradius der Tiere kann 

ein sporadisches Vorkommen im UR nicht ausgeschlossen werden. 

Es ist jedoch nicht mit einer erheblichen Lebensraumzerschnei-

dung oder Störung zu rechnen, sodass eine Beeinträchtigung aus-

geschlossen wird. 

Reptilien 

Europäische 
Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis Ungünstig-
schlecht 

1 1 - - - Die Art wird als Ăsensible Artñ eingestuft. Daher werden aus Schutz-

gründen keine Vorkommens- und Verbreitungskarten in BFN (2019) 

dargestellt.  

Die Art besiedelt Seen, Teiche, Birken- und Erlenbrüche sowie 

Sölle in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. Bevorzugt werden 

Ăstark verkrautete, stehende oder hºchstens sehr langsam 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

fließende Gewässer mit schlammigem Bodengrund, die flache 

Stillwasserzonen besitzen und sich daher leicht erwärmen kön-

nenñ. Die Eiablage erfolgt an Land an sonnenexponierten, sandi-

gen Hängen oder Dünen. (BERG & WACHLIN o.J.: 2 (q)) 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR ï vor al-

lem für die Eiablage - kann ein Vorkommen und somit eine Betrof-

fenheit ausgeschlossen werden. 

Schlingnatter Coronella austri-
aca 

Ungünstig-unzu-
reichend 

1 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art benötigt sonnenexponierte und warme Standorte mit hete-

rogener Vegetationsstruktur wie Waldlichtungen, Truppenübungs-

plätze, Bahnanlagen, entwässerte Moore und struktur- und arten-

reiche Dünen. 

Aufgrund der bekannten Verbreitung der Art in M-V sowie des 

Fehlens geeigneter Habitatstrukturen wird ein Vorkommen und so-

mit eine Betroffenheit der Art im UR ausgeschlossen. 

Zauneidechse 

Lacerta agilis 

günstig 2 V - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR im Verbrei-

tungsgebiet dieser Art.  Jedoch liegt kein Vorkommensnachweis im 

MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor.  
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Für die MTB-Quadranten im Westen und Osten des URs existie-

ren Vorkommensnachweise. 

Die Art besiedelt viele verschiedene Biotoptypen, wie sonnenex-

ponierte Südhänge, naturnahe Waldränder, Halbtrockenrasen und 

auch Gärten, Parkanlagen, Abgrabungsflächen sowie Bahntras-

sen. 

Der UR bietet geeignete Habitate. Die Art konnte jedoch während 

der Reptilienkartierung nicht nachgewiesen werden. Ein Vorkom-

men im UR und eine Betroffenheit der Art werden somit ausge-

schlossen. 

Amphibien 

Nördlicher Kamm-
molch 

Triturus cristatus Ungünstig-unzu-
reichend 

2 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor.  Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hin-

weise auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungs-

raum festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden 

daher ausgeschlossen. 

Die Art besiedelt ein weites Spektrum an Lebensräumen. Bevor-

zugt werden Gehölzstrukturen sowie verschiedenste Gewässerty-

pen.  

Rotbauchunke Bombina bom-
bina 

Ungünstig-unzu-
reichend 

2 1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hinweise 
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den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
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auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum 

festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden daher 

ausgeschlossen. 

Wichtige Lebensraumelemente der Art sind ein ĂVorhandensein[é] 

eines Mosaiks verschiedener Stillgewässertypen in enger räumli-

cher Nachbarschaft; flache und stark besonnte, für die Fortpflan-

zung geeignete Gewässer mit dichtem sub- und emersen Makro-

phytenbestand in Wald- und Offenlandbereichen; eine hohe Was-

serqualität in den fischfreien bzw. armen Reproduktionsgewäs-

sern; Nahrungshabitate, insbesondere Feuchtbrachen und Stillge-

wässer fortgeschrittener Sukzessionsstadien; geeignete Winter-

quartiere im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 

strukturreiche Gehölzlebensräume, Lesesteinhaufen u.ä.; geeig-

nete Sommerlebensräume wie extensiv genutztes Grünland, 

Brachflächen, Gehölzen u.ä.; durchgängige Wanderkorridore zwi-

schen den Teillebensrªumenñ. (BERG & WACHLIN o.J. (r): 2) 

Moorfrosch Rana arvalis Ungünstig-unzu-
reichend 

3 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hinweise 

auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum 

festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden daher 

ausgeschlossen. 

Die Art lebt in Randbereichen von Hochmooren, feuchtem 
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Grünland sowie Gräben, Tümpel und auch mäßig genutzten 

Fischteichen.  

Springfrosch Rana dalmatina unbekannt 1 * - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

nicht vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hin-

weise auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungs-

raum festgestellt.  

Die Art bevorzugt lichte und warme Laubwälder mit Gewässern im 

Wald oder Waldrandlage (GLANDT 2010).   

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 

der Art ausgeschlossen. 

Kleiner Wasser-
frosch 

Pelophylax les-
sonae 

unbekannt 2 G - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

nicht vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hin-

weise auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungs-

raum festgestellt. 

Lebensräume der Art sind moorige und sumpfige Wiesen- und 

Waldweiher, Wiesengräben, eutrophe Weiher der offenen Land-

schaft und Erlenbruchgewässer (BAST & WACHLIN 2010).   

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Ver-

breitung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betrof-

fenheit der Art ausgeschlossen. 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Knoblauchkröte Pelobates fus-
cus 

Ungünstig-unzu-
reichend 

3 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hinweise 

auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum 

festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden daher 

ausgeschlossen. 

Die Knoblauchkröte besiedelt Agrar- und Gartenlandschaften mit 

grabfähigen Böden und einer Auswahl an Weihern und Tümpeln.  

Kreuzkröte Bufo calamita Ungünstig-unzu-
reichend 

2 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hinweise 

auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum 

festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden daher 

ausgeschlossen. 

Besiedelt werden trocken-warme Lebensräume, die mit spärlicher 

Vegetation ausgestattet sind. Bevorzugt werden flache, meist tem-

poräre Gewässer mit niedrigwüchsiger, krautiger Vegetation wie 

sie in M-V in Überflutungsregionen anzutreffen sind (BAST & 

WACHLIN 2010a).  

Wechselkröte Bufotes viridis Ungünstig-unzu-
reichend 

2 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hinweise 

auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden daher 

ausgeschlossen. 

Die Art besiedelt vor allem vegetationsarme Flächen in lichten Wäl-

dern oder auch trockene Grasländer und sonnenexponiert, trocken-

warme Offenlandbiotope (BAST & WACHLIN 2010b). 

Laubfrosch Hyla arborea Ungünstig-unzu-
reichend 

3 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) kommt die Art im MTB 

vor. Im Zuge der Amphibienkartierung 2025 wurden keine Hinweise 

auf ein aktuelles Vorkommen dieser Art im Untersuchungsraum 

festgestellt. Ein Vorkommen und eine Betroffenheit werden daher 

ausgeschlossen. 

Die Art besiedelt ein weites Spektrum an Lebensräumen, bevor-

zugt allerdings feuchte Wiesen und Weiden, Hecken sowie struk-

turreiche Gewässer.  

Käfer 

Breitrand Dytiscus latis-
simus 

 

Ungünstig-unzu-
reichend 

1 1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Das Vorkommen beschränkt sich auf nährstoffarme Stehgewässer 

(Seen und Teiche, auch Fischteiche) mit dichtem Pflanzenbewuchs 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

bis in die Flachwasserzonen. Als Nahrungsgrundlage werden im 

Wasser lebende Insekten bevorzugt (HENDRICH & BALKE 2003).  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann ein 

Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen werden. 

Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauch-
käfer 

Graphoderus bi-
lineatus 

Ungünstig-
schlecht 

1 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Präferiert werden mäßig bis schwach nährstoffführende Standge-

wässer. Dabei wurde die Art vorwiegend an Flachseen, Altarmen, 

Moorweihern, Teichen und Gräben, sowie Kies- und renaturierte 

Kohlegrubengewässern gefunden.  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann ein 

Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen werden. 

Eremit, Juchten-
käfer 

Osmoderma 
eremita 

Ungünstig-unzu-
reichend 

3 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art benötigt lichte Wälder oder Allen mit sehr alten Baumbe-

ständen. 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 

Großer Eichen-
bock, Heldbock 

Cerambyx cerdo Ungünstig-
schlecht 

1 1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Dabei ist die auch als Eichen-Heldbock bezeichnete Art auf eine 

ausreichende Anzahl von alten Eichen angewiesen.  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 

Schmetterlinge 

Großer Feuerfal-
ter 

Lycaena dispar günstig 2 3 - x - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Präferiert werden natürliche Überflutungsräume an Gewässern mit 

Beständen des Fluss-Ampfers in Großseggenrieden und Röhrich-

ten, vor allem in den Flusstalmooren und auf Seeterrassen (FART-

MANN et al. 2001).  
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 

der Art ausgeschlossen. 

Blauschillernder 
Feuerfalter 

Lycaena helle Ungünstig-
schlecht 

0 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) wird die Art als Ăsen-

sible Artñ eingestuft. Daher werden aus Schutzgr¿nden keine Vor-

kommens- und Verbreitungskarten dargestellt. Laut der Verbrei-

tungskarte des BFN (2007) liegt der UR außerhalb des Verbrei-

tungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkommensnach-

weis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, vor. Nach 

WACHLIN (2010) ist in Mecklenburg-Vorpommern nur noch ein Vor-

kommen aus dem Ueckertal bekannt.  

Die Art präferiert als Lebensraum Feucht- und Moorwiesen (FI-

SCHER et al.1999).  

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 

der Art ausgeschlossen. 

Nachtkerzen-
schwärmer 

Proserpinus pro-
serpina 

unbekannt 4 * - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Lebensräume der Raupen des Nachtkerzenschwärmers sind 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Wiesengräben, Bach- und Flussufer sowie jüngere Feuchtbra-

chen. Dabei handelt es sich meist um nasse Staudenfluren (d.h. 

Flächen, die von mehrjährigen, hochwachsenden, krautigen Pflan-

zen bestanden sind), Flussufer-Unkrautgesellschaften, niedrig-

wüchsige Röhrichte, sowie Feuchtkies- und Feuchtschuttfluren. 

Daneben kommen die Raupen auch an sehr unterschiedlichen 

Sekundärlebensräumen, wie z. B. an naturnahen Gartenteichen, 

Weidenröschen-Beständen in weniger feuchten bis trockenen Ru-

deralfluren (d.h. vom Menschen stark geprägten Flächen, auf de-

nen bestimmte Pflanzenarten spontan aufkommen), Industriebra-

chen, Bahn- und Hochwasserdämmen, Waldschlägen, Steinbrü-

chen sowie Sand- und Kiesgruben vor.  

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Ver-

breitung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betrof-

fenheit der Art ausgeschlossen. 

Libellen 

Grüne Mosa-
ikjungfer 

Aeshna viridis Ungünstig-
schlecht 

2 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art weist eine enge Bindung zu der Krebsschere als Eiablage-

pflanze auf. Präferierte Lebensräume der grünen Mosaikjungfer 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

sind unterschiedliche Stillgewässertypen wie Altwässer, Teiche 

und Tümpel. (SCHORR 1990, 1996, MAUERSBERGER et al. 2005, 

BÖNSEL 2006).  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann ein 

Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen werden. 

Östliche Moos-
jungfer 

Leucorrhinia al-
bifrons 

Ungünstig-unzu-
reichend 

1 2 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Lebensräume der Art sind kleinere nährstoffarme Stillgewässer 

mit Verlandungszonen (z. B. Kolke, Weiher oder kleinere Seen in 

Mooren).  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 

Zierliche Moos-
jungfer 

Leucorrhinia 
caudalis 

günstig 0 3 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art bevorzugt flache, in Verlandung befindliche Gewässer (BÖN-

SEL 2009).  
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Verbrei-

tung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betroffenheit 

der Art ausgeschlossen. 

Große Moosjung-
fer 

Leucorrhinia 
pectoralis 

günstig 2 3 - x - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor, jedoch in einem benachbarten MTB.  

ĂDie GroÇe Moosjungfer bevorzugt [laut LOHR 2024)] Gewässer 

mit einer reichhaltigen Ausstattung unterschiedlicher, jedoch nicht 

zu dichter Pflanzenbestände. Neben offenen Wasserflächen und 

Beständen von Unterwasserpflanzen finden sich oft auch 

Schwimmblattpflanzen und lockere Riedbestände. Die wärmebe-

dürftige Art besiedelt gern Gewässer, die durch eine starke Son-

neneinstrahlung und einen durch Torf und Huminstoffe dunkel ge-

fªrbten Wasserkºrper eine hohe Wªrmegunst aufweisenñ.  

Aufgrund des Vorhandenseins geeigneter Habitatstrukturen im UR 

sowie des Aktionsradius der Art kann ein Vorkommen nicht ausge-

schlossen werden. Da keine Eingriffe in Gewässer geplant sind, 

wird eine Beeinträchtigung der Art jedoch ausgeschlossen.  

Sibirische Winter-
libelle 

Sympecma pa-
edisca 

k.A. 1 1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Vorkommensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR 

befindet, vor.  

Die Art besiedelt verschiedene Gewässertypen wie Teiche, Wei-

her, Torfstiche, Seen und Moorgewässer (BÖNSEL et al. 2003). 

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Ver-

breitung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betrof-

fenheit der Art ausgeschlossen. 

Asiatische Keil-
jungfer 

Gomphus fla-
vipes 

Ungünstig-unzu-
reichend 

k.
A. 

* - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor.  

Die Art besiedelt strömungsberuhigte Abschnitte und Zonen von 

Flüssen.  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Weichtiere 

Zierliche Teller-
schnecke 

Anisus vorticu-
lus 

Ungünstig-
schlecht 

1 1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor,  

Die Art präferiert pflanzenreiche, klare und durchsonnte Stillge-

wässer und Gräben (GLÖER & GROH 2007, TERRIER et al. 2006).  

Der UR bietet geeignete Habitate. Aufgrund der bekannten Ver-

breitung werden jedoch ein Vorkommen im UR und eine Betrof-

fenheit der Art ausgeschlossen. 

Gemeine Fluss-
muschel, Bach-
muschel 

Unio crassus Ungünstig-
schlecht 

1 1 - - - Laut der Verbreitungskarte des BFN (2019) liegt der UR außerhalb 

des Verbreitungsgebietes dieser Art.  Weiterhin liegt kein Vorkom-

mensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor,  

Lebensrªume der Art sind Ănaturnahe FlieÇgewªsser mit hoher 

Wasserg¿te und relativ schnell flieÇendem Wasserñ (ZETTLER & 

WACHLIN o.J.: 3). Wichtig ist auch das Vorhandensein von Wirtsfi-

schen (ebd.).   

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 
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 Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 

den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirk-faktoren 

Fische 

Baltischer Stör Acipenser sturio k.A. 0 0 - - - Die Art laicht in großen und tiefen Flüssen mit starker Strömung 

sowie einem steinig-kiesigem Sediment. Die Jungstöre verlassen 

die Laichplätze im ersten Lebensjahr und suchen die Unterläufe 

der Flüsse auf. Nach weiteren 2-4 Jahren schwimmen sie ins 

Meer, wo sie sich bis zur Geschlechtsreife aufhalten. (Vgl. KOT-

TELAT & FREYHOF 2007)  

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 

Ostsee-Schnäpel Coregonus 
(oxyrhynchus) 
maraena 
(Bloch,1779) 

ungünstig-unzu-
reichend 

* 2 - - - Die Art kommt in den Küstengewässern und dem Wattenmeerge-

biet vor (KORTE & HEIGEL 2024). 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatstrukturen im UR kann 

ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit ausgeschlossen wer-

den. 
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Erläuterungen zu Tabelle 3:  

Kategorien der Roten Liste 

* ungefährdet 

0 ausgestorben oder verschollen 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

V Arten der Vorwarnliste  

R extrem selten mit geografischer Restriktion  

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

D Daten unzureichend  

N Neozoen/ Neophyten 

k.A. keine Angabe möglich, da entweder Art erst kürzlich (wieder) entdeckt oder (noch) kein aktueller RL-Status für diese Art vorhanden 

EHZ:        LUNG MV (2012): Erhaltungszustand für FFH-Arten in M-V 

RL MV: LUNG MV (2015): Liste der in Deutschland besonders und streng geschützten heimischen Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel). Stand: 22. Juli 2015. 

RL D: MEINIG et al. 2020, JUNGBLUTH et al. 2011, ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020), ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020a), METZING et al. 

2018, REINHARDT & BOLZ 2011, SPITZENBERG et al. 2016, Schaffrath 2021, OTT et al. 2021, RENNWALD et al. 2011 

Verbreitung: BFN (2019): Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie - Nationaler FFH-Bericht 2019 

Für die farblich hervorgehobenen Arten erfolgt die Prüfung der Verbotstatbestände. 
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3.3.2 Europäische Vogelarten 

In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Vorhaben betrachtungsrelevanten Vogelarten 

aufgelistet. Dabei handelt es sich um die im UR vorkommenden Brutvogelarten (im Rahmen 

der Brutvogelkartierung 2025 nachgewiesen). Für Vogelarten, die ausschließlich mit Brutzeit-

feststellungen nachgewiesen wurden (keine tatsächlich besetzten Brutreviere), können Beein-

trächtigungen vor dem Hintergrund der Durchführung einer vollständigen und methodenge-

rechten Revierkartierung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Vogel-

arten sind ebenfalls in Tabelle 4 aufgeführt, entfallen jedoch in der Konfliktanalyse.  

Als prüfrelevante Brutvogelarten werden angesehen: 

¶ wertgebende Arten, 

¶ Arten mit geschützten Fortpflanzungsstätten und/ oder essenziellen Nahrungsflächen 

und 

¶ Arten, welche empfindlich gegenüber den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind 

Als prüfrelevante Rastvogelarten werden angesehen: Arten mit Rote-Liste-Status, wandernde 

Wasservogelarten und stationäre Kleinvogeltrupps mit mehr als 50 Individuen. 
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Tabelle 4: Im Untersuchungsraum nachgewiesene Brut- und Rastvogelarten mit Angaben zum Schutz- und Gefährdungsstatus, Brutzeit sowie der Einschätzung, ob die jeweilige 

Art vom Vorhaben beeinträchtigt werden könnte. 
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Amsel Turdus merula * * * - - - - - [1] 1 A 02 ï E 08 x x 10 x 

Bachstelze Motacilla alba * * * - - - - - [2] 3 A 04 ï M 08 x x 10 x 

Blässgans Anser albifrons - - * 12.000 - - - - - - - - x 400-R x 

Blässhuhn Fulica atra V * * 17.500 - - - x [4] 3 A 04 ï E 07 - x 40 x 

Blaumeise Cyanistes caeruleus * * - - - - - - [2] 2 M 03 ï A 08 x x 5 x 

Bluthänfling Carduelis cannabina V 3 V - - - - x [1] 1 A 04 ï A 09 x x 15 x 

Buchfink Fringilla coelebs * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï E 08 x x 10 x 

Buntspecht Dendrocopus major * * * - - - - - [2] 3 E 02 - A 08 x x 20 x 

Dorngrasmücke Sylvia communis * * * - - - - - [1] 1 E 04 ï E 08 x - 10 x 

Eichelhäher Garrulus glandarius * * * - - - - - [1] 1 E 02 ï A 09 x x 30 - 

Eisvogel Alcedo atthis * * * - x x x x [1] 2 M 03 ï M 09 x x 80 x 

Elster Pica pica * * * - - - - - [2] 1 A 01 ï M 09 x - 50 x 

51 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Erlenzeisig Carduelis spinus * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï M 08 - x 10 - 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 * - - - - x [1] 1 A 03 ï M 08 x x 20 x 

Feldsperling Passer montanus 3 V * - - - - x [2] 2 A 03 ï A 09 x x 10 x 

Fitis Phylloscopus trochilus * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï E 08 x - 10 x 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * * * - - - - - [2] 3 E 03 ï A 08 x x 10 - 

Gartengrasmücke Sylvia borin * * * - - - - - [1] 1 E 04 ï E 08 x - 10 x 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus * V * - - - - x [2] 3 M 04 ï E 08 x x 20 x 

Gänsesäger Mergus merganser * 3 * 2.100 - - - x [1] 2 E 03 ï A 08 - x 
300-R 
200 

- 

Gelbspötter Hippolais icterina * * * - - - - - [1] 1 A 05 ï M 08 x - 10 x 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula 3 * * - - - - x [1] 1 A 04 ï A 08 x x 20 - 

Girlitz Serinus serinus * * * - - - - - [1] 1 M 03 ï E 08 - x 10 - 

Goldammer Emberiza citrinella V V * - - - - x [1] 1 E 03 ï E 08 x x 15 x 

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 0 1 1/* 1.400 x x x x - - - - x 
250-R 
100 

x 

Grauammer Emberiza calandra V V * - - x x x [1] 1 A 03 ï E 08 x x 40 x 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Graugans Anser anser * * * 7.400 - - - - [4] 3 A 03 ï A 08 - x 
400-R/ 

100 
x 

Graureiher Ardea cinerea * * * 3.500 - - - - [3] 2 E 02 ï E 07 - x 200 x 

Grauschnäpper Muscicapa striata * V * - - - - x [2] 3 E 04 ï M 08 x - 20 - 

Grünfink Carduelis chloris * * * - - - -  [1] 1 A 04 ï M 09 x x 15 x 

Haubenmeise Parus cristatus * * * - - - - - [1] 1 E 03 ï A 08 x - 20 - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * * - - - - - [2] 3 M 03 ï A 09 x - 15 - 

Haussperling Passer domesticus V V * - - - - x [2] 3 E 03 ï A 09 x - 5 - 

Heckenbraunelle Prunella modularis * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï A 09 x - 10 x 

Höckerschwan Cygnus olor * * * 2.800 - - - - [4] 3 E 02 ï M 09 x x 
300-R/ 

50 
x 

Kernbeißer 
Coccothraustes coc-
cothraustes 

* * * - - - - - [1] 1 A 04 - A 09 x x - - 

Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 V 72.300 - x x x [4] 3 M 03 ï M 08 - x 
250-R/ 

100 
x 

Klappergrasmücke Sylvia curruca * * * - - - - - [1] 1 M 04 ï M 08 x - - x 

Kleiber Sitta europaea * * * - - - - - [2] 3 A 03 ï A 08 x - 10 - 

Kohlmeise Parus major * * * - - - - - [2] 2 M 03 ï A 08 x - 5 x 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Kormoran Phalacrocorax carbo * * * 6.200 - - - - [3] 2 E 02 ï A 09 - x 200 - 

Kranich Grus grus * * * 3.500 x - x x [4] 3 A 02 ï E 10 - x 500 x 

Krickente Anas crecca 2 3 */3 6.700 - - - - [4] 3 M 03 ï A 09 x x 
250_R 

120 
x 

Kuckuck Cuculus canorus * 3 3 - - - - x [1] 1 E 04 ï M 08 x - - x 

Lachmöwe Larus ridibundus V 3 * 31.000 - - - x [3] 2 A 04 ï E 07 - x 
200-K 
100 

x 

Löffelente Spatula clypeata 2 3 * 750 - - - x [4] 3 A 04 ï A 09 - x 
250_R 

120 
x 

Mäusebussard Buteo buteo * * * - - - x x [1a] 3; W 2 E 02 ï M 08 x x 100 x 

Mittelspecht Dendrocopos medius * * * - x x x x [2a] 3 E 02 ï M 08 x - 40 - 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * * - - - - - [1] 1 E 03 ï A 09 x - 10 x 

Nachtigall Luscinia megarhynchos * * * - - - - - [1] 1 M 04 ï M 08 x - 10 x 

Nebelkrähe / Rabenkrähe Corvus cornix / C. corone * * * - - - - - [1] 1 M 02 ï E 08 x x 120 x 

Neuntöter Lanius collurio V * * - x - - x [4] 3 E 04 ï E 08 x - 30 x 

Pfeifente Mareca penelope R R * 14.000 - - - - [4] 3 M 04 - E 08 - x 
300-R 
120 

x 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V V * - - - - x [1, 3] 2 A 04 ï A 10 x - 10 - 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Raufußbussard Buteo lagopus - * 2 - - - x - - - - - x 300 x 

Ringeltaube Columba palumbus * * * - - - - - [1] 1 E 02 -  E 11 x x 20 x 

Rothalstaucher Podiceps griseigena V * * 260 - x x x [3] 3 A 04 ï M 08 x - 100 x 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * * - - - - - [1] 1 E 03 ï A 09 x - 5 x 

Rotmilan Milvus milvus V V 3 - x  x x [1a] 3; W 3 M 03 ï M 08 - x 300 - 

Saatgans spec. 
Anser serrirostris 
Anser fabalis 

- - * 
5.500 

890 
- - - - - - - - x 400 x 

Saatkrähe Corvus frugilegus 3 * V - - - - x [3] 2 A 04 ï M 08 - x 
50-K 
50 

x 

Schafstelze Motacilla flava V * * - - - - x [1] 1 M 04 ï E 08 x x 30 x 

Schnatterente Mareca strepera * * *  - - - - [4] 3 A 04 ï A 09 x x 
250-R 
120 

x 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus * * * - - - - - [1] 1 A 03 ï M 08 x - 15 x 

Silberreiher Casmerodius albus - R * 460 - - - - - - - - x 200 x 

Silbermöwe Larus argentatus * V * 9.300 - - - x [1, 3] 2 A 04 ï E 07 - x 
200-K 

40 
x 

Singdrossel Turdus philomelos * * * - - - - - [1] 1 M 03 ï A 09 x - 15 x 

Singschwan Cygnus cygnus - * * 1.400 x x x - k.A. k.A. A 03 ï M 09 - x 300 x 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï E 08 x - 5 x 

Sperber Accipiter nisus * * * - - - x - [1a] 2 A 04 ï M 07 - x 150 - 

Star Sturnus vulgaris * 3 * - - - - x [2] 2 E 02 ï A 08 - x 15 - 

Stieglitz Carduelis carduelis * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï A 09 x x 15 x 

Stockente Anas platyrhynchos * * * 53.000 - - - - [1] 1 E 03 ï A 08 - x 60 x 

Sturmmöwe Larus canus 3 * * 16.400 - - - - [1, 3] 2 A 04 ï E 07 - x 
200-K 

50 
x 

Sumpfmeise Parus palustris * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï A 08 x - 10 x 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris * * * - - - - - [1] 1 A 05 ï A 09 x - 10 - 

Teichhuhn Gallinula chloropus * V * 31.800 - x x x [4] 3 M 04 ï E 09 - x 40 x 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus V * * - - - - x [4] 3 E 04 ï M 09 x - 10 x 

Türkentaube Streptopelia decaocto * * * - - - - - [1] 1 E 03 ï A 11 - x 10 x 

Turmfalke Falco tinnunculus * * * - - - x x [1] 2 E 03 ï E 08 x x 100 x 

Wacholderdrossel Turdus pilaris * * * - - - - - [1, 3] 1 A 04 ï M -08 - x 30 - 

Waldbaumläufer Certhia familiaris * * * - - - - - [2] 3 A 04 ï A 08 x - 10 x 
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Waldkauz Strix aluco * * - - - - - x [2a] 3; W 2 A 01 ï M 07 x - 20 x 

Wasserralle Rallus aquaticus * V V 6.400 - - - x [4] 3 A 04 ï E 09 x - 30 x 

Wendehals Jynx torquilla 2 3 3 - - x x x [2a] 3 A 05 ï E 08 x - 50 - 

Weißwangengans Branta leucopsis - * * 14.000 x - - - - - - - x 400 x 

Wiesenpieper Anthus pratensis 2 2 * - - - - - [4] 3 A 04 ï M 08 x x 20 - 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * * - - - - - [1] 1 E 03 ï A 08 x - 10 x 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * * - - - - - [1] 1 A 04 ï M 08 x - 10 x 

Zwergsäger Mergellus albellus n.b. * * 340 x - - x - - - - x - x 

Zwergschwan Cygnus bewickii - - * 220 x - - - - - - - x 300 x 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis * * * 3.700 * * * * [4] 3 A 04 ï A 11 - x 100 x 
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Erläuterungen zu Tabelle 4 

Kategorien der Roten Liste* ungefährdet 

0 ausgestorben oder verschollen  

1 vom Aussterben bedroht  

2 stark gefährdet  

3 gefährdet   

R extrem selten mit geographischer Restriktion  

V Arten der Vorwarnliste  

N Neozoon Rote Liste MV: VÖKLER et al. (2014) 

Rote Liste D: RYSLAVY et al. (2020) 

Rote Liste DW: HÜPPOP et al. (2013) 

Flyway-level: WAHL & HEINICKE (2013), WETLANDS INTERNATIONAL (2023) 

§§ BArtSchV: streng geschützte Art nach Anlage 1, Spalte 3 BArtSchV 

§§ BNatSchG: streng geschützte Art im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

Als Fortpflanzungsstätte geschützt (gemäß LUNG MV 2016):  

[1] ï Nest oder Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG 

M-V werden 100m störungsarme Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutz-

zone) 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nester/ Nistplätze; Beeinträchti-

gungen eines oder mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchti-

gung der Fortpflanzungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeinträchtigung (= Beschädigung oder 

Zerstörung) eines Einzelnestes führt i.d.R. zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte  

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer Arten; Beschädigung oder 

Zerstörung einer geringen Anzahl von Einzelnestern der Kolonie (< 10 %) außerhalb der Brut-

zeit führt i.d.R. zu keiner Beeinträchtigung der   Fortpflanzungsstätte  

[4] = Nest und Brutrevier 

 

 

 

Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt (gemäß LUNG MV 2016):  

1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode  

2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte  

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1 ï 3 Brutperioden) 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter Wechselhorste in besetzten Revieren) 

 

Brutzeit nach LUNG MV (2016): A = 1. Dekade, M = 2. Dekade, E = 3. Dekade, 01 ï 12 = Ka-

lendermonat 

 

Brutvogel: Art während der Brutvogelkartierung 2025 im UR festgestellt 

Rastvogel: Art während der Rastvogelkartierung 2024/2025 im UR festgestellt 

Flucht-/ Stördistanz nach GASSNER  et al. (2010): R=Rastvögel 
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3.3.3 Weitere Arten 

Die im UR erfassten zusätzlichen wertgebenden Arten werden in Tabelle 5 aufgelistet. 

Tabelle 5: Im UR nachgewiesene besonders geschützte, wertgebende Arten mit Angaben zum Schutz- und Gefährdungsstatus, dem kurzfristigen Bestandstrend für Deutschland 
sowie der Einschätzung, ob die jeweilige Art vom Vorhaben beeinträchtigt werden könnte 

Dt. Artname Wiss. Artname 
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Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 
den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirkfaktoren 

Erdkröte  Bufo bufo 3 * 
Mäßige 

Ab-
nahme 

x - x 

Die Art wurde während der Amphibienkartierung im UR nachgewie-
sen und ist besonders aufgrund der dauerhaften Beeinträchtigung 
durch die Erhöhung des Kollisions- bzw. Tötungsrisikos und Zer-
schneidungswirkung durch Straßen und Wege gefährdet. 

Grünfrosch indet. Pelophylax indet.    x  x 

Individuen des Grünfrosch-Komplexes wurden während der Amphibi-
enkartierung im UR nachgewiesen. Diese sind besonders aufgrund 
der dauerhaften Beeinträchtigung durch die Erhöhung des Kollisions- 
bzw. Tötungsrisikos und Zerschneidungswirkung durch Straßen und 
Wege gefährdet. 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 
den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirkfaktoren 

Wasser-, Teich-
frosch  

Pelophylax kl. 
esculentus (Syn. 
Rana kl. 
esculenta) 

2/3 * 
Mäßige 

Ab-
nahme 

x - x 

Die Art wurde während der Amphibienkartierung im UR nachgewie-
sen und ist besonders aufgrund der dauerhaften Beeinträchtigung 
durch die Erhöhung des Kollisions- bzw. Tötungsrisikos und Zer-
schneidungswirkung durch Straßen und Wege gefährdet. 

Blindschleiche Anguis fragilis 3 * 
Mäßige 

Ab-
nahme 

x - x 

Die Art wurde im Rahmen der Reptilienkartierung 2025 nachgewie-
sen und ist besonders aufgrund der dauerhaften Beeinträchtigung 
durch die Erhöhung des Kollisions- bzw. Tötungsrisikos und Zer-
schneidungswirkung durch Straßen und Wege gefährdet. 

Waldeidechse Zootoca vivipara 3 V 
Mäßige 
Ab-
nahme 

x - x 

Die Art wurde im Rahmen der Reptilienkartierung 2025 nachgewie-
sen und ist besonders aufgrund der dauerhaften Beeinträchtigung 
durch die Erhöhung des Kollisions- bzw. Tötungsrisikos und Zer-
schneidungswirkung durch Straßen und Wege gefährdet. 
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Dt. Artname Wiss. Artname 
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Erläuterung zu den Ausschlussgründen für die Art/ Erläuterung zu 
den wesentlichen Empfindlichkeiten gegenüber den zu erwartenden 
Wirkfaktoren 

Ringelnatter Natrix natrix 3 3 
Mäßige 
Ab-
nahme 

x - x 

Die Art wurde im Rahmen der Reptilienkartierung 2025 nachgewie-
sen und ist besonders aufgrund der dauerhaften Beeinträchtigung 
durch die Erhöhung des Kollisions- bzw. Tötungsrisikos und Zer-
schneidungswirkung durch Straßen und Wege gefährdet. 

 

Erläuterungen zu Tabelle 5: 

Kategorien der Roten Liste

* ungefährdet 

0 ausgestorben oder verschollen 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

V Arten der Vorwarnliste  

R extrem selten mit geografischer Restriktion  

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

D Daten unzureichend  

N Neozoen/ Neophyten 

k.A. keine Angabe möglich, da entweder Art erst kürzlich (wieder) entdeckt 

oder (noch) 

keine RL für diese Artengruppe vorhanden 

 
1 RL D Rote Liste Deutschland (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 

2020, 2020a)  
2 RL M-V Rote Liste Mecklenburg- Vorpommern (BAST et al. 1991) 
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3.4 Kartierungen  

3.4.1 Reptilien 

Methodenbeschreibung  

Die Kartierung der Reptilien erfolgte von Ende Mai bis September 2024 mittels Sichtbeobach-

tungen von Individuen durch langsames Begehen der Untersuchungsfläche. Es wurden fünf 

Begehungen (s. Tabelle 5) bei geeigneten Witterungsbedingungen durchgeführt (kein Regen, 

Wind Ò 3 Bft, Temperatur ab 12 ÁC). Ergªnzend wurden k¿nstliche Verstecke ausgebracht und 

bei jeder Begehung überprüft.   

Ergänzend zu den Begehungen vor Ort, wurde eine Datenbankabfrage (MultiBase) zur Ver-

breitung bzw. zum Vorkommen von Reptilienarten durchgeführt. Nachweise, die vor dem Jahr 

2000 erbracht wurden, werden nicht mit einbezogen. 

Die Auswahl der zu untersuchenden Flächen erfolgte anhand der Begehung am 02.05.2024 

mit dem Fokus geeignete Lebensraumstrukturen wie Totholzhaufen, sonnenexponierte Flä-

chen und Hänge, potenzielle Eiablagestätten, Versteckmöglichkeiten sowie Randsaumstruk-

turen besonders zu berücksichtigen. 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte mit der GPS-fähigen Smartphone-App MultiBaseCS Mo-

bile 2.0. Die Verarbeitung der Erfassungen erfolgte mit der Software MultiBaseCS. Die Erstel-

lung der Lagepläne und Karten wurde mit der Software Q.GIS vorgenommen.  

In Tabelle 6 sind die Witterungsbedingungen während der Erfassungstermine dargestellt. 

 

Tabelle 6: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen der Reptilienkartierung 

Datum Beginn 

Bewöl-

kung in 

Achteln 

Tempera-

tur 
Wind (Bft.) 

Nieder-

schlag 

Bemer-

kung 

02.05.2024 10:30 0/8 21-24 °C 3 - Kartierung 

+ Ausbrin-

gen der 

Künstli-

chen Ver-

stecke 

31.05.2024 12:30 0/8 21-19 °C 2 - Kartierung 

01.08.2024 09:30 1/8 21 °C 2 - Kartierung 

20.08.2024 09:00 3/8 22 °C 3 - Kartierung 
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Datum Beginn 

Bewöl-

kung in 

Achteln 

Tempera-

tur 
Wind (Bft.) 

Nieder-

schlag 

Bemer-

kung 

12.09.2024 13:00 3/8 19 °C 2 - Kartierung 

Einholen 

der Künst-

lichen Ver-

stecke 

 

3.4.2 Amphibien 

Die Kartierung der Amphibien erfolgte von März bis Juli 2025 (s. Tabelle 7) in Form von Sicht-

beobachtungen, Verhören und der Auswertung von drei ausgebrachten Detektoren (Abbildung 

3). Der UR (Geltungsbereich + 200m-Puffer) wurde durch eine Kartiererin abgegangen und die 

o.g. Methoden angewendet.  

Da sich der Geltungsbereich im Laufe des Kartierzeitraumes geändert hat (nach Norden er-

weitert, nach Osten reduziert), wurden im ursprünglichen UR vier Begehungen und zur Plau-

sibilisierung in der Erweiterung des UR eine Begehung durchgeführt.  

Es wurden somit 5 Begehungen bei geeigneten Witterungsbedingungen (leicht bewölkt, wenig 

Wind, Temperatur Ó 10 ÁC) durchgef¿hrt. 

Die Erfassung der Amphibien erfolgte mit der GPS-fähigen Smartphone-App MultiBaseCS Mo-

bile 2.0. Die Verarbeitung der Erfassungen erfolgte mit der Software MultiBaseCS. Die Erstel-

lung der Lagepläne und Karten wurde mit der Software Q.GIS vorgenommen.  

In Tabelle 7 sind die Witterungsbedingungen während der Erfassungstermine dargestellt. 

Tabelle 7: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen der Amphibienkartierung 

Datum 
Be-

ginn 

Bewöl-

kung in 

Achteln 

Tempe-

ratur 

Wind 

(Bft.) 

Nieder-

schlag 
Methodik Bemerkung 

18.03.2025 12:15 2/8 12°C 2 

aus 

NW 

nein Sichtbe-

obachtung, 

Verhör 

Ursprüngli-

cher UR 

09.04.2025 17:45 4/8 12°C 3-5 

aus 

W 

nein Sichtbe-

obachtung, 

Verhör, De-

tektor 

Ursprüngli-

cher UR 



AFB zum Bebauungsplan Nr. 36 der Stadt Dassow 

 

64 

Datum 
Be-

ginn 

Bewöl-

kung in 

Achteln 

Tempe-

ratur 

Wind 

(Bft.) 

Nieder-

schlag 
Methodik Bemerkung 

30.04.2025 17:35 5/8 12°C 3 

aus 

NO 

nein Sichtbe-

obachtung, 

Verhör, De-

tektor 

Ursprüngli-

cher UR 

20.06.2025 18:45 0/8 23°C 2 

aus 

NO 

nein Sichtbe-

obachtung, 

Verhör, De-

tektor 

Ursprüngli-

cher UR 

28.07.2025 14:45 4/8 22°C 3-5 1 mm Sichtbe-

obachtung, 

Kescher 

UR-Erweite-

rung nach 

Norden 

 

Teilweise wurden auch Zufallsfunde von Amphibien im Zuge von Begehungen für andere Ar-

tengruppen mit aufgenommen. Die Funde sind in den Karten und Auswertungen gleichsam 

dargestellt. 

 

Abbildung 3: Beispiel eines ausgebrachten Detektors (Aufnahme vom 24.06.2025 von Firma Sönnichsen) 
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3.4.3 Brutvögel 

Zur Erfassung des Brutbestandes wurde eine Revierkartierung nach SÜDBECK et al. (2025) und 

in MFLU M-V (2018) beschriebenen Methoden durchgeführt. Gemäß der Leistungsbeschrei-

bung und Methodenstandards nach SÜDBECK et al. (2025) wurden alle Brutvögel im Gebiet 

aufgenommen.  

Es wurden 6 Tag- und 2 Nachtbegehungen bei geeigneten Witterungsbedingungen im Zeit-

raum von Februar bis Juli 2025 durchgeführt. Die Begehungen erfolgten flächendeckend in 

einem 200m- Puffer um den Geltungsbereich in jedem Habitat (Wald/Gehölze, Offenland, 

Siedlung). Dabei wurden die Kartierrouten durch den UR so gelegt, dass alle Bereiche verhört 

werden konnten (s. Tabelle 8, Abbildung 4).  

Während der Tagbegehungen wurde das Untersuchungsgebiet kurz vor bzw. ab Sonnenauf-

gang begangen. Die Nachtbegehungen begannen bei Sonnenuntergang. Für ausgewählte Ar-

ten wurde bei den Begehungen mithilfe einer Klangattrappe revieranzeigendes Verhalten sti-

muliert (z.B. Mittelspecht, Feldschwirl, Schlagschwirl, Rebhuhn, Waldohreule, Wachtelkönig 

und Waldkauz). Während der Kartierung wurden alle revieranzeigenden Individuen akustisch 

und visuell erfasst. Diese wurden mittels GPS-Markierungen in der MapItGIS Pro App (Mapit 

GIS LTD 2021) dokumentiert. 

Die Auswertung der einzelnen Begehungen (Bildung der Brutreviere) erfolgte nach den art-

spezifischen Kriterien aus SÜDBECK et al. (2025). Die angenommenen Reviermittelpunkte so-

wie Nahrungsgäste und Überflüge sind in den Abbildung 13 -18 dargestellt. Auf Grundlage der 

artspezifischen Kriterien wurden die einzelnen Reviere folgenden Nachweiskategorien zuge-

ordnet: Brutnachweis (BN), Brutverdacht (BV) und Brutzeitfeststellung (BZF). Ein Brutnach-

weis liegt z.B. vor, wenn fütternde Altvögel oder flügge Jungvögel beobachtet oder Nester ge-

funden wurden. Ein Brutverdacht besteht u. a., wenn warnende oder Nest bauende Altvögel 

beobachtet wurden oder an 2 Tagen im Abstand von mindestens 7 Tagen Revier anzeigendes 

Verhalten festgestellt wurde. Eine Brutzeitfeststellung liegt vor, wenn eine Art während der 

Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt wurde (z.B. einmalig singende Männchen). 

Konnte nur eine BZF ermittelt werden, wurde diese als Punkt an der Stelle dargestellt, an wel-

cher das revieranzeigende Verhalten festgestellt wurde. 

Teilweise wurden auch Beobachtungen notiert, die außerhalb des definierten URs lagen. Da-

bei handelte es sich um Arten, deren Aktivitätsraum sich bis in das UR hinein erstrecken kann, 

auch wenn der angenommene Reviermittelpunkt außerhalb dessen ermittelt wurde. 

Im Laufe der Kartiersaison wurde der Geltungsbereich angepasst, die Kartierungen erfolgten 

aber weiterhin in dem ursprünglichen Geltungsbereich. Die Bestandsbetrachtungen erfolgen 

aber in dem neuen Geltungsbereich inkl. eines 200m-Puffers (s. Abbildung 4). 

Für die Auswertung und Erstellung des Kartenmaterials wurde die Computersoftware QGIS 

Desktop, Version 3.40.8 (QGIS Entwicklungsteam 2025) verwendet. 
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Tabelle 8: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen der Brutvogelkartierung und Horstkartierung 2025 

Datum Beginn 
Bewölkung 

in Achteln 
Temperatur 

Wind (Beau-

fort/ Richtung) 
Bemerkung 

04.03.2025 08:20 1/8 ï 0/8 2 -8 °C 1 aus SW Horstsuche 

23.03.2025 05:55  8/8 4 - 5 °C 1-2 aus W Tagbegehung 1/6, 1 Kartiererin 

10.03.2025 18:05 8/8 3 °C 1 aus N Nachtbegehung 1/2, 1 Kartiererin  

08.04.2025 06:05 6/8-8/8-6/8 3-7 °C 1 aus W Tagbegehung 2/6, 1 Kartiererin 

Besatzkontrolle Horste 

14.04.2025 20:30 1/8 11°C 1 aus NO Nachtbegehung 2/2, 1 Kartiererin 

29.04.2025 05:50 0/8- 1/8 17 - 6 °C 2 aus W Tagbegehung 3/6, 1 Kartiererin 

Besatzkontrolle Horste 

06.05.2025 06:00 0/8 ï 8/8 1 ï 8 °C 2-3 aus NW Tagbegehung 4/6, 1 Kartiererin 

20.05.2025 06:25 0/8 
5 - 15 °C 

1 aus SW Tagbegehung 5/6, 1 Kartiererin 

12.06.2025 04:50 0/8 9-16 °C 1 aus N 

 

Tagbegehung 6/6, 1 Kartiererin 

Besatzkontrolle Horste 
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Abbildung 4: Untersuchungsraum und Kartierrouten der Brutvogelkartierung inkl. Horstkartierung 2025 im Projekt 
ĂB-Plan Nr.36 der Stadt Dassowñ 

3.4.4 Groß- und Greifvögel 

Im März 2025 erfolgte eine flächendeckende Horstsuche in einem 500m-Puffer um den Gel-

tungsbereich im unbelaubten Zustand innerhalb der Wald- und Gehölzflächen (ca. 19 ha) im 

UR. Die anschließenden beiden Besatzkontrollen der bekannten Horste auf ihren Zustand und 

Besatzstatus erfolgten während den regulären Brutvogelkartierungen im April/Mai und im Juni. 

Hierbei wurden alle für Groß- und Greifvögel zur Brut geeigneten Wald- und Gehölzstrukturen 

abgelaufen und auf das Vorhandensein von Greifvogelhorsten abgesucht (s. Abbildung 4).  

Neben Greifvogelhorsten wurden auch kleinere Nester weiterer planungsrelevanter Vogelar-

ten (z.B. Habicht, Sperber und Rabenvögel) erfasst, da bei den oben genannten Arten Sekun-

därnutzer auftreten können (z.B. Baumfalke). Zur Kontrolle der während der Horstsuche ge-

fundenen sowie der bereits bekannten Horste erfolgten insgesamt 2 Begehungen im Zeitraum 

von April bis Juni 2024 (jeweils eine Begehung pro Monat). Zufällig während der Kontrollen 

neu gefundene Horste wurden notiert und bei den nachfolgenden Terminen ebenfalls kontrol-

liert.  

Die Begehung zur Horstsuche wurde am 04.03.2025 noch vor der Belaubung der Bäume 

durchgeführt (s. Tabelle 8). Zur Suche und Begutachtung der Horste diente ein Fernglas 

(10x42) als Hilfe. Für jeden gefundenen Horst wurden die GPS-Koordinaten aufgenommen 
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und wichtige Parameter notiert. Für die Standortbestimmung und Kartierung der Horste wurde 

die Mapit App (Mapit GIS LTD 2021)) eingesetzt. Die Besatzkontrollen erfolgten jeweils im 

April (08.04.2025, 28.04.2025) und Mai/Juni (06.05/12.06.2025; Tabelle 8). Die Kontrolle der 

Horste erfolgte an den zuvor genannten Daten im Zuge der Brutvogelkartierung. Während die-

ser Kontrollen wurde das nähere Umfeld der Horstbäume aufgesucht, um Hinweise auf die 

Artzugehörigkeit (Altvögel oder Jungvögel) sowie den Besatzstatus (Kotspuren am oder unter 

dem Horst sowie Dunen, Federn oder Begrünung am Horst) zu erhalten. Ebenso dienten Ver-

änderungen in Größe oder Beschaffenheit des Horstes als Hinweis. Die bei der ersten Bege-

hung aufgenommenen Parameter wurden fortlaufend aktualisiert. In der Endaufstellung der 

Ergebnisse wird jedoch nur der zuletzt festgestellte Zustand aufgeführt. Folgende Parameter 

wurden während der Horstsuche und der Besatzkontrollen aufgenommen: 

 

Horsttyp 
- Klein (eine Nutzung durch Krähen, Tauben oder Sperber ist denkbar, Nachnut-

zung durch Falkenarten möglich) 

- Mittel (eine Nutzung durch Habicht, Kolkrabe, Milan- oder Bussard-Arten ist denk-

bar, Nachnutzung durch Falken-Arten möglich) 

- Groß (potenziell nutzbar für Störche und Seeadler, Nachnutzung durch Falkenar-

ten möglich) 

 
Baumart 
 
Zustand des Horstes (Einschätzung für neu gefundene Horste) 

- Gut (Nutzung in vorangegangener Brutsaison ist wahrscheinlich) 

- In Ordnung (Nutzung in vorangegangener Brutsaison ist möglich, Horst jedoch 

noch ausbaufähig) 

- Schlecht (Nutzung in vorangegangener Brutsaison unwahrscheinlich; ein Wieder-

aufbau scheint eher unwahrscheinlich) 

- Nicht mehr vorhanden (Horst zerfallen, heruntergefallen, aus dem Horstbaum ge-

weht) 

Vogelart 
 
Besatz 

- Ja (eindeutige Nutzung während der Brutperiode) 

- Nein (Horst in sehr schlechtem Zustand und daher Wiederaufbau nicht erwartet 

bzw. während der Kontrollen keine Nutzungsspuren wie Kot, Federn, Begrünung) 

- (ja) (Aktivitäten im Umfeld deuten auf Brutgeschehen hin, welches jedoch nicht 

hinreichend konkret belegt werden konnte  
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Ein Horst wurde als unbesetzt eingestuft, wenn während der Besatzkontrollen keinerlei Nut-

zungsspuren (z.B. Altvogelbeobachtungen, Kotspuren, Mauserfedern oder Nahrungsreste un-

ter dem Horstbaum oder Horstbegrünungen) festgestellt wurden. Weiterhin gab es unbesetzte 

Horste, welche abschließend keiner Brutvogelart bzw. keinem Erbauer zugeordnet werden 

konnten, da entsprechende Hinweise oder Spuren, die auf eine bestimmte Art hindeuten, fehl-

ten. Bei diesen bleibt die Artzuordnung offen. 

Unbesetzte Horste, für die in den Vorjahren ein Besatz zur Brutzeit festgestellt werden konnte, 

wurden je nach Vogelart und artspezifischer Brutbiologie als Wechselhorst der jeweiligen Art 

ausgewiesen. So wurde auch bei Horsten verfahren, bei denen die Brutvogelart zwischen den 

Jahren wechselte. Die Angaben zur mehrjährigen Nutzung verschiedener Horste im Revier der 

jeweiligen Arten wurde BAUER et al. (2012), GLUTZ VON BLOTZHEIM (1998), SÜDBECK et al. 

(2025) sowie LUNG MV (2016b) entnommen. Ein Ende der Nutzung als Wechselhorst wurde 

angenommen, wenn in aufeinanderfolgenden Brutperioden kein Besatz der jeweiligen Art fest-

gestellt werden konnte. Das Nutzungsende unterscheidet sich artspezifisch und tritt bei den im 

UG vorkommenden Arten nach folgenden Zeiträumen ein (ebd.): 

Mäusebussard: nach 2 Jahren (ungenutzte, intakte Wechselhorste in besetzten Revieren) 

Rotmilan: nach 3 Jahren (ungenutzte, intakte Wechselhorste in besetzten Revieren)  

Schwarzmilan: nach 2 Jahren (ungenutzte, intakte Wechselhorste in besetzten Revieren) 

 

Die Kontrolle der Horste erfolgte zu Fuß. Die gefundenen Horste wurden mit fortlaufenden 

Nummern versehen.  

Für die Auswertung und Erstellung des Kartenmaterials wurde die Computersoftware QGIS 

Desktop, Version 3.40.8 (QGIS Entwicklungsteam 2025) verwendet. 
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3.4.5 Zug- und Rastvögel 

Die Nutzung der Flächen des UR durch ziehende bzw. rastende Vogelarten wurde nach MFLU 

M-V (2018) an 9 Begehungstagen im Zeitraum September 2024 bis April 2025 untersucht. Die 

Begehungstermine wurden gleichmäßig über den Erfassungszeitraum verteilt. Die Erfas-

sungstermine sowie die Beobachtungspunkte (BP) sind in Tabelle 9 und Abbildung 5 darge-

stellt. Es wurden insgesamt 7 Beobachtungspunkte angefahren und jeweils mind. 15 Min. pro 

BP beobachtet. Zudem wurden Individuen während der Fahrt bzw. laufend zwischen den Be-

obachtungspunkten erfasst.  

Am jeweiligen Erfassungstag wurden durchziehende und rastende Zugvögel mittels GPS-Mar-

kierung in der Mapit App (Mapit GIS LTD 2021) erfasst. Aufgenommen wurden Punkte für sta-

tionäre Einzelindividuen oder kleinere Gruppen, Linien für Überflüge und Polygone für größere 

Ansammlungen, welche sich über eine größere Fläche verteilten. 

Das Hauptaugenmerk der Erfassungen lag aufgrund der Art des Vorhabens auf den stationä-

ren Arten, welche die Flächen des Untersuchungsraums (UR) unmittelbar zum Rasten oder 

zur Nahrungssuche nutzten. Überflugbeobachtungen wurden vornehmlich notiert, um zu do-

kumentieren, dass die Flächen des UR nicht genutzt, sondern auf dem Weg zu weiter entfernt 

liegenden Nahrungs- und Ruheplätzen überflogen wurden. Als wertgebende Arten wurden Ar-

ten folgender Kriterien angesehen: 

¶ Art in der Roten Liste wandernder Vogelarten Deutschlands gelistet (Kategorie 1-3 oder 

V) 

¶ Wandernde Wasservogelart 

¶ Über Acker/ Grünland Nahrung suchende Greifvogelarten 

¶ Kleinvögel: Ansammlungen von > 50 Individuen 

Die Bedeutsamkeit der Flächen im Geltungsbereich für wandernde Wasservogelarten orien-

tiert sich maßgeblich am internationalen 1 %-Schwellenwert für wandernde Wasservogelarten 

in Deutschland. Da vor allem Gänse, Kraniche, Schwäne und Kiebitze Ackerflächen als Nah-

rungshabitat aufsuchen, soll ermittelt werden, inwiefern die Flächen im UR eine Bedeutsamkeit 

als Rastflächen für diese Arten aufweisen. Der Schwellenwert bezieht sich dabei auf den Anteil 

der wandernden biogeografischen Gesamtpopulation einer Art (flyway-Population). Die Be-

deutsamkeit ist gegeben, wenn innerhalb eines Jahres zeitweise bzw. im Laufe mehrerer Jahre 

wiederholt 1% der flyway-Population der Arten auftreten (WAHL & HEINICKE 2013, WETLANDS 

INTERNATIONAL 2023). 
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Tabelle 9: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen der Zug- und Rastvogelkartierung 2024/25 

Datum Beginn 
Bewölkung 

in Achteln 

Tempera-

tur 

Wind (Bft./ 

Richtung) 
Bemerkung 

25.09.2024 09:00 7/8 - 5/8 14°C 3-4 aus SW Begehung 1/9, 2 Kartierer*innen 

11.10.2024 07:45 0/8 7 ï 12 °C 3 aus W Begehung 2/9, 1 Kartierer*innen 

07.11. 2024 08:45 8/8 6 ï 7 °C 1-2 aus SW Begehung 3/9, 1 Kartierer*innen 

21.11. 2024 08:30 8/8 14 ï 8 °C 2-3 aus SW Begehung 4/9, 1 Kartierer*innen 

05.12.2024 08:45 8/8 3  °C 2-3 aus S Begehung 5/9, 1 Kartierer*innen 

21.01.2025 08:30 7/8 ï 5/8 4 ï 3 °C 3-4 aus NO Begehung 6/12, 2 Kartierer*innen 

21.02.2025 08:00 8/8 3 ï 4 °C 1 aus S Begehung 7/9, 1 Kartierer*innen 

27.02. 2025 07:30 7/8 2 ï 3 °C 1-2 aus SO Begehung 8/9, 1 Kartierer*innen 

04.03.2025 08:20 1/8 - 0/8 3 - 8 °C 1 aus SW Begehung 9/9, 1 Kartierer*innen 
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Abbildung 5: Beobachtungspunkte und Untersuchungsraum der Zug- und Rastvogelkartierung 2024-2025 im Pro-
jekt ĂB-Plan Nr. 36 der Stadt Dassowñ. 

 

3.4.6 Fledermäuse 

 

Zur Erfassung von Fledermªusen wurden insgesamt neun Begehungen gemªÇ den ĂHinwei-

sen zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern (HzE)ñ (MFLU M-V 2018) durchgeführt 

(vgl. Tabelle 10). Zwischen Mai und September 2024 erfolgten fünf detektorgestützte abendli-

che Transektbegehungen (aktive Erfassung) zur Bestimmung der Artenzusammensetzung, 

der Nutzung von Leitstrukturen sowie zur Ermittlung von Jagdrevieren.  

Die Transektbegehungen wurden durch ganznächtliche Aufzeichnungen Horchboxen (passive 

Erfassung) ergänzt.  Die ganznächtlichen stationären Erfassungen der Fledermausaktivität an 

potenziellen Leitstrukturen bzw. Jagdhabitaten erfolgten mit drei Horchboxen (Mini-Batcorder 

1.0; Fa. ecoObs) an zuvor festgelegten Standorten über einen Zeitraum von einer Nacht (s. 

Abbildung 6).
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Abbildung 6:   Übersicht über die Transekte und Horchboxstandorte
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Zur Identifizierung potenzieller Sommerquartiere bzw. Wochenstuben wurden in den frühen 

Morgenstunden (von ca. 1 h vor Sonnenaufgang bis ca. 1h nach Sonnenaufgang) zwei detek-

torgestützte Schwarmsuchen durchgeführt. Vorgefundene Habitatstrukturen an Bäumen und 

Gebäuden wurden aufgenommen und hinsichtlich ihres Potenzials für die Artengruppe bewer-

tet. Diese Begehungen erfolgten bei für Fledermäuse möglichst geeigneten Wetterbedingun-

gen (kein Regen, Wind Ò 3 Bft, Temperatur > 10 °C).  

Im März 2025 fanden ergänzend in den frühen Abendstunden (von ca. 1 h vor Sonnenunter-

gang bis ca. 1h m nach Sonnenuntergang) zwei abendliche Schwarmsuchen zur Lokalisie-

rung möglicher Winterquartiere bzw. zur Einschätzung des Winterquartierpotenzials statt. 

Tabelle 10: Erfassungstermine im Rahmen der Fledermauskartierungen in den Jahren 2024 

und 2025 mit Angaben zu den Witterungsbedingungen während der Untersuchungen. 

Datum 
Bewölkung 

in Achteln 

Tem-

peratur 

Wind 

(Bft) 
Niederschlag Bemerkung 

Erfassung Fledermausaktivität 

31.05.2024 3/8 15 °C 2 aus NO - Detektorbegehung und  

Horchboxerfassung 

Begehung: 1 von 5 

Durchführung: 1 Person 

09.07.2024 3/8 23 °C 3 aus O - Detektorbegehung und  

Horchboxerfassung 

Begehung: 2 von 5 

Durchführung: 1 Person 

14.08.2024 2/8 22 °C 2 aus N - Detektorbegehung und  

Horchboxerfassung 

Begehung: 3 von 5 

Durchführung: 1 Person 

11.09.2024 2/8 12 °C 3 aus SW - Detektorbegehung und  

Horchboxerfassung 

Begehung: 4 von 5 

Durchführung: 1 Person 

23.09.2024 6/8 20 °C 1 aus SO - Detektorbegehung und  

Horchboxerfassung 

Begehung: 5 von 5 

Durchführung: 1 Person 
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Datum 
Bewölkung 

in Achteln 

Tem-

peratur 

Wind 

(Bft) 
Niederschlag Bemerkung 

Erfassung Wochenstuben / Sommerquartiere  

10.07.2024 3/8 19 °C 3 aus SO - Morgendliches Schwär-

men  

Wochenstuben / Som-

merquartiere 

Begehung: 1 von 2 

Durchführung: 1 Person 

15.08.2024 8/8 18 °C 1 aus W - Morgendliches Schwär-

men  

Wochenstuben / Som-

merquartiere 

Begehung: 2 von 2 

Durchführung: 1 Person 

Erfassung Winterquartiere 

05.03.2025 1/8 9 °C 3 aus SW - Abendliches Schwär-

men  

Winterquartier 

Detektorbegehung 

Begehung: 1/2 

Durchführung: 1 Person 

20.03.2025 1/8 14 ï 9 

°C 

2 aus S - Abendliches Schwär-

men  

Winterquartier 

Detektorbegehung 

Begehung: 2/2 

Durchführung: 1 Person 

 

Die Detektorbegehungen zur Erfassung der Fledermausaktivität entlang potenzieller Leitstruk-

turen und in möglichen Jagdhabitaten wurden ab 30 Minuten vor Sonnenuntergang für ca. 3 

Stunden durchgeführt. Diese erfolgten durch Sichtbeobachtungen und den Einsatz von Ultra-

schalldetektoren (Batlogger M; Fa. elekon AG) entlang vorher definierter Transekte (vgl. Ab-

bildung 6). Auf den jeweiligen Transektabschnitten wurde eine einheitliche Aufenthaltsdauer 

von 20 Minuten festgelegt. Um die zeitlichen Schwankungen der Fledermausaktivität zu be-

rücksichtigen, wurde die Reihenfolge der Transekte sowie die Startpunkte zwischen den Un-

tersuchungsterminen randomisiert, sodass die Fledermauserfassung an den jeweiligen Tran-

sekten zu unterschiedlichen Zeiten nach Sonnenuntergang stattfand.  

Während der Begehungen wurden die Rufe der Fledermäuse aufgenommen und sowohl die 
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Art als auch das Flugverhalten notiert. Bei der Beobachtung des Flugverhaltens wurde, anhand 

des Höreindrucks und soweit möglich durch Sichtbeobachtung, zwischen Transfer- und Jagd-

flug unterschieden. 

Die Erfassung des potenziellen Schwärmverhaltens erfolgte mit Hilfe von Sichtbeobachtun-

gen, Ferngläsern, Taschenlampen und Ultraschalldetektoren (Batlogger M; Fa. elekon AG), 

mit Fokus auf besonders geeignete Quartierstrukturen an Gebäuden, wie Spalten und Hohl-

räume an Dachblenden und Dachüberständen, Bauschäden sowie weitere spaltenartigen 

Strukturen an Fassaden, aber auch Baumhöhlen, z. B. in Form von Spechthöhlen, Rissen und 

Spalten. 

Die Auswertung der mittels des Detektors und der Horchboxen aufgezeichneten Rufsequen-

zen erfolgt unter folgender Softwareprogramme der Fa. ecoObs GmbH (in genannter Reihen-

folge): bcAdmin zur Verwaltung der Aufnahmen, batIdent zur automatisierten Auswertung und 

Bestimmung der erfassten Rufsequenzen sowie bcAnalyze zur manuellen Nachkontrolle der 

analysierten Aufnahmen. Die Zuordnung der Aufnahmen zu den verschiedenen Fledermaus-

arten erfolgt mit Hilfe der Rufparameterangaben aus der Literatur (u.a. SKIBA 2009, DIETZ & 

KIEFER 2014, RUNKEL et al. 2018, Bayrisches Landesamt für Umwelt 2020). Sofern eine 

Bestimmung bis auf Artniveau nicht möglich ist, erfolgt eine Zuordnung in Gruppen. Die Auf-

nahmen der Detektorbegehungen werden dann anschließend anhand der Uhrzeit den ver-

schiedenen Transekten zugeordnet. 

Für die Erstellung der Transekte und des Kartenmaterials wurde die Computersoftware QGIS 

Desktop, Version 3.34.11 (© QGIS Entwicklungsteam 2022) zur Erstellung und Verarbeitung 

von geographischen Daten verwendet.  
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4 Bestandsdarstellung sowie Prüfung der Verbotstatbestände 

4.1 Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

4.1.1 Reptilien 

Bestandsdarstellung (Kartierergebnisse) 

Im Rahmen der Reptilienkartierung 2024 wurden nur besonders geschützte Reptilienarten 

nachgewiesen. Die Nachweise erfolgten insbesondere auf der Fläche einer ehemaligen Klein-

gartenanlage (mittig im Untersuchungsgebiet), die aufgrund der vorkommenden Brombeer-

sträucher gute Versteckmöglichkeiten und somit Schutz vor Fraßfeinden bietet, sowie zwi-

schen dem südlich gelegenem Stillgewässer und der Ackerfläche und an einer Jagdkanzel 

zwischen Wohngebiet und Acker.   

Die Nachweise von Blindschleichen erfolgten insbesondere unter den künstlichen Verstecken. 

Ringelnattern wurden u.a. im südlichen Teil des Untersuchungsraums zwischen dem Kram-

becksmoor und der großflächigen Ackerfläche nachgewiesen. 

 

Die Fundpunkte der im UR nachgewiesenen Reptilienarten sind der Abbildung 7 zu entneh-

men. 
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Abbildung 7: Ergebnisse der Reptilienkartierung im Jahr 2024 

 

Im Rahmen der Reptilienkartierung konnten drei Reptilienarten nachgewiesen werden.  

¶ Blindschleiche (Anguis fragilis) 

¶ Waldeidechse (Zootoca vivipara) 

¶ Ringelnatter (Natrix natrix) 
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Abbildung 8: Unter KV nachgewiesene Ringelnatter (Aufnahme vom 12.09.2024) 

 

Abbildung 9: Unter KV nachgewiesene Blindschleiche (Aufnahme vom 31.05.2024) 
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Tabelle 11: Auflistung aller nachgewiesenen Reptilienarten nach ihrem Schutzstatus 

Art deutsch Art wissenschaftlich 
Rote Liste-Status 

BNatSchG3 FFH-Status4 

D1 M-V2 

Blindschleiche Anguis fragilis * 3 besonders 

geschützt 

nein 

Waldeidechse Zootoca vivipara V 3 besonders 

geschützt 

nein 

Ringelnatter Natrix natrix 3 3 besonders 

geschützt  

nein 

1 RL D Rote Liste Deutschland (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020)  
2 RL M-V Rote Liste Mecklenburg- Vorpommern (BAST et al. 1991) 

0 Ausgestorben oder verschollen     

1 Vom Aussterben bedroht  

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

R Extrem selten   

V Vorwarnliste  

D Daten unzureichend 

* ungefährdet 
3 BNATSCHG (BUNDESNATURSCHUTZGESETZ) - GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG 

VOM 29.07.2009 (BGBL. I S. 2542), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 48 DES GESETZES VOM 23. OKTOBER 2024 (BGBL. 2024 I NR. 323). 
4 BFN 2019 

 

Tabelle 12: Die während dieser Kartierung erfassten Reptiliennachweise werden nach Datum, Art, Anzahl, Alter, 
Geschlecht und Methode aufgeschlüsselt. 

Datum Art deutsch 
Art  
wissenschaftlich 

An-
zahl 

Alter, evtl.  
Geschlecht 

Methode 

02.05.2024 - - - - - 

31.05.2024 
 

Blindschleiche Anguis fragilis 3 adult  S, KV 

Waldeidechse Zootoca vivipara 1 adult S 

Ringelnatter Natrix natrix 
3 adult S, KV 

1 subadult S 

01.08.2024 

 
Blindschleiche Anguis fragilis 2 adult  

KV 

 

   1 juvenil S 

20.08.2024 Blindschleiche Anguis fragilis  1 adult  S 

 Ringelnatter Natrix natrix 1 adult S 
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Datum Art deutsch 
Art  
wissenschaftlich 

An-
zahl 

Alter, evtl.  
Geschlecht 

Methode 

12.09.2024 Blindschleiche Anguis fragilis 1 adult S 

 Waldeidechse Zootoca vivipara  3 juvenil S, KV 

 Eidechse indet. Eidechse 3 juvenil S, KV 

Gesamt 

Blindschleiche Anguis fragilis 8 

Waldeidechse Zootoca vivipara 4 

Ringelnatter Natrix natrix 5 

 Eidechse indet. Eidechse 3 

Erläuterungen zur Tabelle 12: Ind. unb. Alt.=Individuen unbestimmter Altersklassen, m=männlich, w=weiblich, S=Sichtung, 

KV=künstliches Versteck 

 

 

Darstellung der Betroffenheit und Prüfung der Verbotstatbestände 

 

Tötungsverbot: Es sind keine streng geschützten Arten kartiert worden. Eine Betrachtung des 

Tötungsverbotes entfällt somit. 

Störungsverbot: Es sind keine streng geschützten Arten kartiert worden. Eine Betrachtung des 

Störungsverbotes entfällt somit. 

Schädigungsverbot von Lebensstätten: 

Es sind keine streng geschützten Arten kartiert worden. Eine Betrachtung des Schädigungs-

verbotes von Lebensstätten entfällt somit. 

 

4.1.2 Amphibien 

Bestandsdarstellung (Kartierergebnisse) 

Im Rahmen der Amphibienkartierung 2025 wurden nur besonders geschützte Amphibienarten 

nachgewiesen. Die Nachweise erfolgten am Krambecksmoor östlich der Bahnhofstraße, am 

Torfmoor westlich der Bahnhofstraße sowie in der näheren Umgebung beider Gewässer. 

 

Der UR bietet den nachgewiesenen Arten geeignete Lebensräume in Form von eutrophen 

Stillgewässern mit unterschiedlichen Gewässertiefen, uferbegleitenden Gehölzstreifen und 

Schilfbereichen, verschiedenen Gehölzstrukturen als Versteckmöglichkeiten, Acker- und 

Grünlandflächen mit grabbaren Böden und der Möglichkeit der Entstehung temporärer Gewäs-

ser. 
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Die untersuchten Gewässer verzeichneten einen Rückgang der Wasserfläche von bis zu ca. 

30%. Die verbliebenen Wasserflächen wirkten stark eutrophiert. Ein Keschern war nur einge-

schränkt möglich, da durch den Wasserrückgang ein tiefer, morastiger Boden freigelegt wor-

den ist, der kaum betretbar war. Insgesamt wurden drei Detektoren ausgebracht (s. Abbildung 

10), wovon einer bei der letzten Begehung nicht mehr auffindbar war. 

 

Eine Übersicht der Einzelnachweise kann Tabelle 13 entnommen werden, die Verteilung der 

Nachweise im UG zeigt die Abbildung 10.  

In die Auswertung gingen auch Zufallsfunde ein, die während der Kartierung der anderen Ar-

tengruppen erfolgten. 
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Abbildung 10: Ergebnisse der Amphibienkartierung 2025
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Tabelle 13: Einzelnachweise der Amphibien im Jahr 2025 (V = Verhören, S = Sichtung, D = Detektor) 

Datum Art deutsch 
Art wissen-

schaftlich 
Anzahl 

Alter, evtl. 
Geschlecht 

Methode 

01.08.2025 Grünfrosch indet. Pelophylax in-
det. 

3 
1 
1 
2 

Jungtier 
Jungtier 
Alttier 
Alttier 

S 
S 
S 
S 

14.04.2025 Erdkröte Bufo bufo 2 Alttier V 

20.06.2025 Teichfrosch Pelophylax kl. 
esculentus 

6 
4 

Alttier 
Alttier 

V 
S 

20.08.2025 Grünfrosch indet. Pelophylax in-
det. 

1 Alttier S 

30.04.2025 Teichfrosch Pelophylax kl. 
esculentus 

2 
10 

Alttier 
Alttier 

V 
V, D 

 

Der nachstehenden Tabelle kann der Schutzstatus der Art entnommen werden. 

Tabelle 14: Angaben zum Schutzstatus der im Jahr 2025 nachgewiesenen Amphibienart im UR 

Dt. Artname Wiss. Artname 
Rote 

Liste D1 

Rote 

Liste MV2 

Schutzstaus 

BNatSchG2 

Schutzstatus 

FFH3 

Erdkröte  Bufo bufo * 3 besonders - 

Grünfrosch indet. Pelophylax indet.     

Wasser-, Teich-

frosch  

Pelophylax kl. 

esculentus (Syn. 

Rana kl. esculenta) 

* 2/3 

besonders - 

 

Erläuterungen zur Tabelle 14:  

1 Rote Liste D Rote-Liste-Deutschland: ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020) 
2 Liste der in Mecklenburg-Vorpommern besonders und streng geschützten heimischen Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel) 

(LUNG M-V 2015) 

Kategorien Rote Liste:  

* ungefährdet  
0 ausgestorben oder verschollen  
1 vom Aussterben bedroht  
2 stark gefährdet  
3 gefährdet  
V Arten der Vorwarnliste   
R extrem selten mit geografischer Restriktion   
G Gefährdung unbekannten Ausmaßes  
D Daten unzureichend   
N Neozoen/ Neophyten  
k.A. keine Angabe möglich, da entweder Art erst kürzlich (wieder) entdeckt oder (noch) kein aktueller RL-Status für diese 

Art vorhanden  
3 Schutzstatus FFH: Liste der in Deutschland vorkommenden Arten der Anhänge II, IV, V der FFH-Richtlinie (92/43/EWG)** (BfN, 

22.06.2022)  

 

Da die meisten Amphibienarten mehr als 500 Meter weit zwischen ihren Laichgewässern und 

den Landlebensräumen wandern, können potenzielle Wanderrouten dieser Arten durch das 

Bauvorhaben betroffen sein.  
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Einen Überblick über die Hauptwanderzeiten und Wanderdistanzen der im UG vorkommenden 

Amphibienarten gibt die nachfolgende Tabelle 15. 

Tabelle 15: Hauptwanderzeiten und Wanderdistanzen der nachgewiesenen Amphibienarten, nach BRUNKEN 2004 

Art 
Wanderperioden der Alt-

tiere 

Abwanderungen der Jung-

tiere 

maximale Wanderdistan-

zen 

Teichfrosch  März/April, Sept./Okt.   September/Oktober         2 km        

Erdkröte  
März/April, Mai bis 
Sept.   

Juni bis August   mehrere km   

 

Darstellung der Betroffenheit und Prüfung der Verbotstatbestände 

 

Tötungsverbot: Es sind keine streng geschützten Arten kartiert worden. Eine Betrachtung des 

Tötungsverbotes entfällt somit. 

Störungsverbot: Es sind keine streng geschützten Arten kartiert worden. Eine Betrachtung des 

Störungsverbotes entfällt somit. 

Schädigungsverbot von Lebensstätten: 

Es sind keine streng geschützten Arten kartiert worden. Eine Betrachtung des Schädigungs-

verbotes von Lebensstätten entfällt somit. 

  



AFB zum Bebauungsplan Nr. 36 der Stadt Dassow 

 
 

86 

4.1.3 Fledermäuse 

Bestandsdarstellung (Kartierergebnisse) 

 

Insgesamt wurden von den 17 in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen Fledermausar-

ten (BfN 2019) neun Arten eindeutig im UR erfasst. Das Arteninventar der sicher nachgewie-

senen Fledermausarten im UR einschließlich ihres Schutzstatus kann der folgenden Tabelle 

16 entnommen werden. 

Vor dem Hintergrund der Veränderung des Geltungsbereiches sind die Ergebnisse dennoch 

plausibel und ohne Auswirkungen auf die fachliche Beurteilungsfähigkeit. Die Artengruppe der 

Fledermäuse wurde mit einem Untersuchungsraum von 200m um den Geltungsbereich des 

ersten Bauabschnittes untersucht. Im Nachgang der Kartierungen wurde der Geltungsbereich 

verändert. Hierdurch verschiebt sich der Untersuchungsraum etwas nach Norden und verkürzt 

sich auf der Ostseite. Bis auf die Gebäude im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ist der aktu-

elle Geltungsbereich durch die erfolgten Fledermauskartierungen abgedeckt. Daraus ergeben 

sich jedoch keine methodischen notwendigen Anpassungen bezüglich der durchgeführten De-

tektorbegehung und Horchboxerfassung. 

 

Tabelle 16: Auflistung aller nachgewiesenen Fledermausarten einschließlich Schutzstatus 

Art deutsch Art wissenschaftlich 
Rote Liste-Status 

BNatSchG3 FFH-Status4 

D1 M-V2 

Zwergfleder-
maus   

Pipistrellus pipistrellus * 4 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

Mückenfleder-

maus  

Pipistrellus pygmaeus * k.A. Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

Rauhautfleder-

maus  

Pipistrellus nathusii * 4 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

Großer Abend-

segler  

Nyctalus noctula V 3 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

Kleiner Abend-

segler 

Nyctalus leisleri D 1 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

Breitflügelfle-

dermaus  

Eptesicus serotinus 3 3 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 
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Art deutsch Art wissenschaftlich 
Rote Liste-Status 

BNatSchG3 FFH-Status4 

D1 M-V2 

Großes Maus-

ohr 

Myotis myotis * 2 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-II und 

FFH-IV 

Wasserfleder-

maus 

Myotis daubentonii * 

 

4 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

Braunes Lang-

ohr* 

Plecotus auritus* 3 4 Besonders 

und streng 

geschützt 

FFH-IV 

1 RL D Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2020)  
2 RL M-V Rote Liste Mecklenburg- Vorpommern (LABES et al.1991) 

0 Ausgestorben oder verschollen     

1 Vom Aussterben bedroht  

2 Stark gefährdet 

3 Gefährdet 

4 Potenziell gefährdet 

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

R Extrem selten   

V Vorwarnliste  

D Daten unzureichend 

* ungefährdet 

k.A. keine Angabe 
3 BNATSCHG (BUNDESNATURSCHUTZGESETZ) - GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG 

VOM 29.07.2009 (BGBL. I S. 2542), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 48 DES GESETZES VOM 23. OKTOBER 2024 (BGBL. 2024 I NR. 323). 
4 BFN 2019 

*Gemäß den Kriterien für die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautaufnahmen (BAYERISCHES LANDESAMT FÜR 

UMWELT 2009) wird die Gattung Plecotus (hierzu zählen die Arten: Braunes Langohr, Graues Langohr) nur auf Gattungsniveau 

bestimmt. Das Graue Langohr lässt sich in diesem Fall jedoch ausschließen, da der UR außerhalb des Verbreitungsgebietes 

dieser Art liegt. Die vorliegenden akustischen Nachweise der Gattung Plecotus lassen sich demnach sicher dem Braunen Lang-

ohr zuordnen. 
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Abbildung 11: Erfasste Fledermausaktivitäten an den Transektabschnitten und Horchboxstandorten sowie Darstellung von Flugrouten und potenzi-
eller Quartierbereiche  
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Jagdhabitate und Leitstrukturen 

Im Zuge der Detektorbegehungen konnten insgesamt sieben der neun nachgewiesenen Fle-

dermausarten bei Jagd- oder Transferflügen erfasst werden. Die Gesamtzahl der erfassten 

Rufnachweise ist insgesamt eher gering, dennoch lassen sich Jagd- und Transferstrukturen 

im UR ausmachen, die für die festgestellten Fledermausarten von Bedeutung sind. Auf den 

unterschiedlichen Transektabschnitten (A ï I) wurden einzelne bis wenige Individuen gleich-

zeitig bei Jagdflügen gesichtet.  

Ein Großteil der Jagdaktivität fand dabei im westlichen Bereich des UR statt (TS A, TS B, TS 

D; vgl. Abbildung 11). Hier sind flächige, weitgehend ungestörte (wenig bis keine Belastungen 

durch Licht und Lärm) Gehölzstrukturen sowie zwei Kleingewässer vorhanden, die eine höhere 

Bedeutung für die Fledermausfauna aufweisen. Vor allem die Arten Zwerg- und Mückenfleder-

maus, teilweise auch die Rauhautfledermaus, also jene Arten der Gattung Pipistrellus, konnten 

hier besonders häufig bei langanhaltenden Jagdflügen beobachtet werden. Diese Arten nutz-

ten vor allem die vorhanden Randstrukturen entlang der Bahnhofstraße sowie rund um die 

Kleingewässer für Jagdflüge unterhalb der Baumkronen bis auf Höhe der Kronenspitze. Die 

Gewässer dienen den Fledermäusen zudem als Wasserquelle. Das Große Mausohr und die 

Wasserfledermaus konnten innerhalb der Detektorbegehung nur auf TS A nachgewiesen wer-

den. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Bereich des UR. Es liegen weitere Rufnachweise 

an den Horchboxstandorten vor. 

Im direkten Vergleich wurde auf den Transektabschnitten TS E und TS H weniger Jagdaktivität 

festgestellt. Einzelne Individuen der Zwerg- und Mückenfledermaus nutzen die vorhanden Ge-

hölzstrukturen dennoch regelmäßig als Nahrungsfläche. Die Siedlungsflächen entlang von TS 

I wurden größtenteils von Zwergfledermäusen genutzt. Besonders an den vorhandenen Offen-

landbereichen im Zentrum der Siedlung konnte eine höhere Aktivitätsdichte festgestellt wer-

den. 

Die Ackerflächen im Süden des UR, entlang von TS C, TS F, TS G werden ausschließlich von 

Großen Abendseglern als Jagdgebiet genutzt. Diese Art bevorzugt offene Lebensräume, die 

einen hindernisfreien Flug ermöglichen. Die Zwerg-, Mücken- und Breitflügelfledermaus wur-

den vereinzelt am Siedlungsrand detektiert, während sie die Gehölzstrukturen in den Gärten 

für Jagdflüge nutzten. 

Insgesamt wurde die Zwergfledermaus mit 483 Aufnahmen am häufigsten und als einzige Art 

auf allen Transektabschnitten erfasst. Von der Mückenfledermaus liegen 143 Aufnahmen vor, 

gefolgt von der Rauhautfledermaus (18), die Breitflügelfledermaus (15), der Große Abendseg-

ler (11), das Große Mausohr (1) sowie die Wasserfledermaus (1). Bei dem nicht auf Artniveau 

bestimmten Pipistrellus (1) handelt es sich um ein nicht genauer bestimmbarer Sozialruf dieser 

Gattung. 

Die Aufnahmezahlen spiegeln das beobachtete Jagdverhalten dieser Arten an den verschie-

denen Transektabschnitten wider.  
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Horchboxaufnahmen 

Mit Hilfe der Horchboxen konnte neben den genannten Arten bzw. Artgruppen auch der Kleine 

Abendsegler (Nyctalus leisleri) sowie die Gattung Plecotus (hierzu zählen die Arten: Braunes 

Langohr und Graues Langohr) nachgewiesen werden. Das Graue Langohr lässt sich in diesem 

Fall jedoch ausschließen, da der UR außerhalb des Verbreitungsgebietes dieser Art liegt. Die 

vorliegenden akustischen Nachweise der Gattung Plecotus lassen sich demnach sicher dem 

Braunen Langohr zuordnen. Eine Übersicht aller erfassten Arten sowie deren Aufnahmezahlen 

kann den Tabellen 11 und 12 entnommen werden. Die Lage der Horchboxen ist in Abbildung 

6 dargestellt. 

Die Gesamtaktivität ist am Horchboxstrandort 2 (HB 2) mit insgesamt 543 Aufnahmen am 

höchsten. Der Großteil der Aufnahmen ist der Zwergfledermaus (176) zuzuordnen, gefolgt von 

der Breitflügelfledermaus (141), dem Großen Abendsegler (134) und der Mückenfledermaus 

(65). Weitere, seltenere Nachweise stammen von der Rauhautfledermaus (15), der Wasser-

fledermaus (7), dem Kleinen Abendsegler (3) sowie je zwei vereinzelten Aufnahmen des Gro-

ßen Mausohrs und dem Braunen Langohr (1). In der Regel wurden kurze bis mittellange Or-

tungsrufe sowie Jagdrufe mit Feeding Buzzes festgestellt. Besonderheiten wie auffällige Sozi-

alrufe, die bspw. auf eine Quartiernähe hindeuten oder Auffälligkeiten, die Rückschlüsse auf 

einen Herbstzug im September/ Oktober zulassen, wurden nicht festgestellt. 

Am Horchboxstandort 1 (HB 1) ist die Gesamtzahl der Aufnahmen mit 465 etwas geringer als 

am Standort von HB 2. Der Großteil der Aufnahmen stammt auch hier von der Zwergfleder-

maus (269), gefolgt von der Mückenfledermaus (72), der Breitflügelfledermaus (62), der Rau-

hautfledermaus (23), dem Großen Abendsegler (18) und weiteren der Rufgruppe Nyctaloiden 

(15), hierzu zählen alle potenziell im UR vorkommenden Arten der Gattung Nyctalus (Großer 

Abendsegler; Kleiner Abendsegler), Eptesicus (Breitflügelfledermaus) und Vespertilio (Zwei-

farbfledermaus). Die Wasserfledermaus wurden mit 9 Rufaufnahmen nachgewiesen sowie 

der Kleine Abendsegler mit einer einzelnen Aufnahme (vgl. Tab. 15).  

Am Horchboxstandort 3 wurde mit insgesamt 124 Aufnahmen die geringste Gesamtaktivität 

erfasst. Der Großteil der aufgezeichneten Aktivitäten stammt erneut von der Zwergfledermaus 

(72), gefolgt von der Rauhautfledermaus (22), der Mückenfledermaus (18), der Wasserfleder-

maus (5), dem Großen Abendsegler (4) und der Breitflügelfledermaus (2).  

Eine vereinzelte Aufnahme konnte dem Großen Mausohr zugeordnet werden (vgl. Tabelle 15). 

Abbildung 4 zeigt nochmals die Aufnahmeanzahl für die verschiedenen Fledermausarten und 

Artengruppen an den unterschiedlichen Horchboxstandorten im Überblick. 
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Abbildung 12: Aufnahmeanzahl für die verschiedenen Fledermausarten und Artengruppen an den Horchboxstand-
orten 1 ï 3. 
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Tabelle 17: Gesamtanzahl der Aufnahmen an den Transektabschnitten (TS) für die verschiedenen Arten sowie summiert für die Arten und die Transektabschnitte 

Artname  

(deutsch / wiss.) 
TS A TS B TS C TS D TS E TS F TS G TS H TS I Ǵ / Art 

Zwergfledermaus   

(Pipistrellus pipistrellus) 

54  176  1  88  25  23  13  50  53  483  

Mückenfledermaus          

(Pipistrellus pygmaeus)  

9  93  -  10  15  7  -  5  4  143  

Rauhautfledermaus      

(Pipistrellus nathusii)  

-  11  -  -  5  -  -  2  -  18  

weitere Pipistrelloiden  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  

Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula)  

1  -  3  2  2  2  -  -  1  11  

Kleiner Abendsegler  

(Nyctalus leisleri)  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Breitflügelfledermaus  

(Eptesicus serotinus)  

7  2  -  1  1  2  1  1  -  15  

weitere Nyctaloiden  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Großes Mausohr   

(Myotis myotis)  

1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  

Wasserfledermaus  

(Myotis daubentonii)  
1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  

Gattung Plecotus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ǵ / Standort  73  282  4  101  49  34  14  58  58  673  
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Tabelle 18: Gesamtanzahl der Aufnahmen an den Horchboxstandorten (HB) für die verschiedenen Arten und Artengruppen, sowie summiert für die Horchboxstandorte 

Artname  

(deutsch / wiss.) 
HB 1 HB 2 HB 3 Ǵ / Art 

Zwergfledermaus   
(Pipistrellus pipistrellus)  

269  176  72  517  

Mückenfledermaus  
(Pipistrellus pygmaeus)  

72  65  18  155  

Rauhautfledermaus  
(Pipistrellus nathusii)  

23  15  22  60  

weitere Pipistrelloiden  -  -  -  -  

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula)  

18  134  4  156  

Kleiner Abendsegler  
(Nyctalus leisleri)  

1  3  -  4  

Breitflügelfledermaus  
(Eptesicus serotinus)  

62  141  2  205  

weitere Nyctaloiden  15  -  -  15  

Großes Mausohr   
(Myotis myotis)  

-  1  1  2  

Wasserfledermaus   
(Myotis daubentonii)  

9  7  5  21  

Gattung Plecotus  -  1  -  1  

Ǵ / Standort  469  543  124  1.136  
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Quartiere an Gebäuden und Bäumen 

Im Rahmen der Untersuchung konnten keine direkten Quartiernachweise erbracht werden. Im 

Zuge der Begehungen wurden keine Aus- und Einflüge sowie auffällige Anflugversuche oder 

Schwarmverhalten beobachtet. Erhöhte Quartierpotenziale sind an Bäumen mit entsprechend 

geeigneten Quartierstrukturen (Höhlungen, Rindentaschen, sonstige Spaltenstrukturen) und 

an Gebäuden (Spaltenstrukturen, Hohlräume oder Schadstellen im Dachbereich und an der 

Fassade) zu erwarten. Jene Bäume und Gebäude die innerhalb der Begehungen auffallend 

geeignete Strukturen vorweisen, sind innerhalb der Kartendarstellung entsprechend gekenn-

zeichnet (s. Abbildung 11). Eine flächendeckende Strukturkartierung wurde innerhalb der Kar-

tierung nicht durchgeführt. Das Vorhandensein von Fledermausquartieren in Gehölzbeständen 

mit entsprechenden Quartierstrukturen oder auch an Bestandsgebäude kann auf Grundlage 

der Ergebnisse nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

 

Darstellung der Betroffenheit und Prüfung der Verbotstatbestände 

 

Tötungsverbot (s. § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG)  

Im Falle von bisher unerwarteten Nachtarbeiten, kann eine Tötung oder Verletzung der Tiere 

durch Kollision mit den Fahrzeugen aufgrund der langsamen Geschwindigkeit von Baufahr-

zeugen im Baustellenbetrieb, in Zusammenhang mit dem präzisen Detektionsvermögen von 

Fledermäusen mittels Echoortung, ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Untersuchung 

konnten keine direkten Quartiernachweise erbracht werden, können jedoch nicht gänzlich aus-

geschlossen werden. Da im Zuge des Bauvorhabens Eingriffe (insbesondere durch Baumfäl-

lungen) in potenzielle Quartierstrukturen von Fledermäusen geplant sind, kann eine Tötung 

oder Verletzung von Tieren in Verbindung mit der Zerstörung von Quartieren jedoch nicht aus-

geschlossen werden. Durch die Vermeidungsmaßnahme 001_V (Einsatz einer ökologischen 

Baubegleitung) in Kombination mit der Vermeidungsmaßnahme 003_V (Bergen und umsetzen 

von Tieren inkl. Verschluss der Quartierstrukturen) kann das Eintreten des Verbotstatbestands 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG jedoch weitestgehend vermieden werden. 

Störungsverbot (s. § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG)  

Fledermäuse reagieren auf Lichtemissionen artabhängig und in Abhängigkeit von der Betrof-

fenheit bestimmter Lebensraumelemente empfindlich (u.a. VOIGT et al. 2018). Zu besonders 

empfindlichen Lebensraumelementen zählen bei allen Fledermausarten Trinkstellen (Kram-

becksmoor und weitere Kleingewässer) und die Zugangsbereiche von Quartieren. Zudem sind 

strukturgebundene, im Untersuchungsraum nachgewiesene Arten wie das Braune Langohr 

oder Großes Mausohr auch im Bereich der Transekte und Jagdgebiete (Gehölzbiotope) emp-

findlich gegenüber Störungen durch Licht. Arten wie Zwerg-, Mückenfledermaus und Großer 

Abendsegler tolerieren im Bereich von Transekt- und Jagdräumen Licht. 
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Zur Vermeidung baubedingter erheblicher bzw. nachhaltiger Beeinträchtigungen der Tiere 

durch nächtliche Störungen in Form von Licht- oder Lärmemission ist daher auf Nachtarbeiten 

zu verzichten (002_V). Sind Nachtarbeiten unumgänglich, sind Störungen durch eine mög-

lichst gezielte und auf das enge Baufeld beschränkte Baustellenbeleuchtung zu vermeiden 

(004_V). Dies ist insbesondere im Bereich des Krambecksmoors und den dieses umgebenden 

Gehölzflächen zu beachten, in denen auch besonders lichtempfindliche Arten wie Braunes 

Langohr und Großes Mausohr nachgewiesen wurden.  

Baubedingte erhebliche bzw. nachhaltige Beeinträchtigungen der Tiere durch Störungen in 

Form von Erschütterungen sind nicht zu erwarten, da baum- und auch gebäudebewohnende 

Fledermausarten häufig ihre im Verbund stehenden Quartiere wechseln (SIMON et al. 2004, 

MESCHEDE & HELLER 2002). Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Tiere auch 

auf andere Quartiere ausweichen können, ohne hierdurch erheblich beeinträchtigt zu werden.  

Von den insgesamt vorkommenden Arten zählen einige zu den strukturgebundenen Arten, wo-

bei sich die Intensität der Bindung an die Gehölzstrukturen nochmals zwischen diesen Arten 

unterscheidet (BRINKMANN et al. 2012). Zu den bedingt strukturgebundenen Arten zählen die 

Breitflügel-, Rauhaut-, Zwerg- und Mückenfledermaus. Diese Arten fliegen während der Jagd 

und/ oder Transferflüge zwischen Teilhabitaten gerne entlang von Strukturen wie Waldrän-

dern, Baumreihen und Hecken. Allerdings überfliegen diese Arten auch offene Flächen. Die 

Wasserfledermaus fliegt entlang von Leitstrukturen zu ihren Jagdgebieten und gilt daher als 

strukturgebunden, wobei ¦bergªnge der Strukturbindung Ăzu bedingt strukturgebundenñ mºg-

lich sind. Der Große Abendsegler besitzt hingegen eine geringe Affinität zu Gehölzbeständen 

als Leitstruktur. 

Der Verlust von ungestörten Jagdhabitaten und Leitstrukturen aufgrund der durch die Beleuch-

tung der Außenbereiche und der Gebäude zu erwartenden Lichtemissionen, kann zudem zu 

einer Störung der lokalen Fledermauspopulationen führen. Durch eine fledermausfreundliche 

Beleuchtung der Gebäude und Außenbereiche (004_V Angepasste Beleuchtung), kann das 

Eintreten des Verbotstatbestands der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vermieden 

werden. Es werden für Fledermäuse empfindliche Lebensraumelemente durch das Vorhaben 

aufgehellt. Hierzu zählt das Krambecksmoor mit den umgebenden Gehölzstrukturen die He-

cken im Bereich der Ackerflächen sowie die Ackerflächen selbst als weiträumiges Jagdgebiet. 

Daher wird eine reduzierte Beleuchtungsfarbe von 2.400 K im gesamten Geltungsbereich vor-

gesehen. 

Durch die geplante Inanspruchnahme von Ackerflächen ist ein Teilhabitatverlust von Teiljagd-

habitaten von im freien Raum jagenden Arten wie der nachgewiesenen Art Großer Abendseg-

ler zu erwarten.  

Mit der geplanten Gehölzentnahme und Flächenversiegelung ist ein Verlust von Teiljagdhabi-

taten sowie von Leitstrukturen zu erwarten. Innerhalb der Planung ist daher ein größtmöglicher 

Erhalt der Gehölzbestände zu ermöglichen oder ggf. gleichwertig wiederherzustellen, um 
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diese Funktion zu erhalten und einer Trennwirkung der Teillebensräume entgegenzuwirken 

(005_V Erhalt und Entwicklung von Gehölzstrukturen als Leitstrukturen und Jagdhabitate). 

Schädigungsverbot (s. § 44 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG) 

Konkrete Nachweise auf Fledermausquartiere wurden innerhalb der durchgeführten Untersu-

chung nicht erbracht.  

Durch Gehölzentnahmen aufgrund von Neubau kann es anlagebedingt zur Beschädigung bzw. 

zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen kommen. Durch die 

Vermeidungsmaßnahme 001_V (Einsatz einer ökologischen Baubegleitung) in Kombination 

mit 003_V (Bergen und Umsetzen von Tieren inkl. Verschluss der Quartierstrukturen) kann 

das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG jedoch vermieden 

werden. Wird im Zuge der ÖBB ein Fledermausbesatz in zu fällenden Bäumen nachgewiesen, 

sind diese Lebensstätten durch geeignete, gleichartige Kompensationsmaßnahmen vorgezo-

gen auszugleichen (CEF 1). Mit der Umsetzung der Maßnahmen 001_V und CEF 1 kann das 

Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen werden. 
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4.1.4 Fischotter 

Bestandsdarstellung 

Laut der Verbreitungskarten des BFN (2019) liegt der UR im Verbreitungsgebiet dieser Art. 

Weiterhin liegt ein Vorkommensnachweis im MTB-Quadranten, in dem sich der UR befindet, 

vor. Der Fischotter kommt in wassergeprägten Lebensräumen vor. Die Art nutzt Uferbereiche 

zur Jagd auf Wirbeltiere, v.a. Fische, aber auch Krebse und Insekten. Bevorzugt werden dabei 

naturbelassene lange Uferlinien (BINNER et.al. 2000). 

Aufgrund der Nähe des UR zur Stepenitz sowie des Vorhandenseins mehrerer Stillgewässer 

im UR sind Wanderbeziehungen zwischen den Teillebensräumen möglich und somit ein Vor-

kommen des Fischotters im UR nicht auszuschließen. 

 

Darstellung der Betroffenheit und Prüfung der Verbotstatbestände 

Tötungsverbot: 

Infolge der geplanten Wohnbebauung und der hinzukommenden Straßen ist im UR mit einem 

erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, wodurch sich das Kollisionsrisiko erhöht. Im UR ist 

jedoch vorwiegend mit Straßenverkehr am Tag, somit also außerhalb der Hauptaktivitätszeit 

der Tiere zu rechnen. Zudem wird davon ausgegangen, dass der UR nur sporadisch als Streif-

gebiet genutzt wird, der Hauptaktivitätsbereich jedoch an der Stepenitz liegt. Es wird nicht da-

von ausgegangen, dass das Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko führt. 

Das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird demnach aus-

geschlossen. 

Störungsverbot: 

Die überwiegend nachtaktiven Tiere können betriebsbedingt durch Licht und Lärm sowie den 

Straßenverkehr gestört werden.  

Baubedingte Störungen können vermieden werden, indem auf nächtliche Arbeiten verzichtet 

wird (002_V). Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern sollten auf ein Mindestmaß reduziert 

werden und möglichst extensiv erfolgen (006_V). 

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert. Aufgrund der Vorbelastung des Raumes durch die 

bestehende Bahnhofstraße und die an den Geltungsbereich angrenzende Bebauung ist nicht 

mit einer erheblichen Störung zu rechnen. Zudem wird davon ausgegangen, dass der UR nur 

sporadisch als Streifgebiet genutzt wird, der Hauptaktivitätsbereich jedoch an der Stepenitz 

liegt, sodass Tiere in der Bauzeit in diesen Raum ausweichen können. 

Das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann unter Einhaltung 

der o.g. Maßnahmen ausgeschlossen werden. 

Schädigungsverbot von Lebensstätten: 
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Eine Schädigung potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann vermieden werden, in-

dem Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern auf ein Mindestmaß reduziert werden (006_V) 

und die an den Geltungsbereich angrenzenden Gewässer ebenso wie Gewässerschutzstrei-

fen erhalten bleiben (007_V). 

Das Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann bei Einhaltung 

der o.g. Maßnahmen ausgeschlossen werden. 

  

4.2 Europäische Vogelarten 

4.2.1 Bestandsdarstellung Brutvögel  

Die Brutvogelkartierung 2025 ergab 58 Brutvogelarten im Untersuchungsraum (UR), von de-

nen 4 mit einem Brutnachweis (BN) und 43 mit Brutverdacht (BV) nachgewiesen wurden, für 

11 potenzielle Brutvogelarten liegen Brutzeitfeststellungen (BZF) vor (Tabelle 19). Da eine um-

fangreiche Revierkartierung durchgeführt wurde und es sich bei Brutzeitfeststellungen nicht 

um tatsächlich besetzte Reviere handelt, werden Vogelarten für die lediglich Brutzeitfeststel-

lungen vorliegen, in der späteren Darstellung der Betroffenheit und Prüfung der Verbotstatbe-

stände nicht berücksichtigt. Dies betrifft die Arten Eichelhäher, Gänsesäger, Grauschnäpper, 

Mittelspecht, Kernbeißer, Schwanzmeise und Wendehals. 

Weitere 9 Vogelarten wurden als Nahrungsgäste (NG) oder Durchzügler (DZ) registriert: Grau-

reiher, Kormoran, Nilgans, Rauchschwalbe, Rotmilan, Saatkrähe, Sperber, Star und Wiesen-

pieper. 

Im UR wurden 20 Vogelarten erfasst, die in den Roten Listen von M-V und Deutschland auf 

der Vorwarnliste stehen oder als gefährdet bzw. stark gefährdet gelistet sind. 14 dieser Arten 

waren entweder sichere (BN) oder wahrscheinliche (BP m. BV) Brutvögel. Von 11 Arten ge-

langen nur BZF (Eichelhäher, Gartenbaumläufer, Gänsesäger, Gimpel, Graugans, Grau-

schnäpper, Kernbeißer, Kleiber, Mittelspecht, Rauchschwalbe, Schwanzmeise). Nilgans, Kra-

nich, Kormoran, Rotmilan, Rauchschwalbe, Star und Saatkrähe traten als NG auf. Von den 

Arten mit BV ist der Eisvogel im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) ge-

listet. Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der VS-RL werde das Blässhuhn, der Gartenrotschwanz, die 

Grauammer, der Höckerschwan und der Rothalstaucher zusätzlich als in M-V schutz- und ma-

nagementrelevante Art eingestuft. Der Eisvogel, die Grauammer, der Rothalstaucher gelten lt. 

BArtSchV Anl. 1 Sp. 3 und BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14 als streng geschützte Art.  

Der Ergebnisse der Groß- und Greifvogelkartierung (Horstkartierung) werde in den entspre-

chenden Gilden (Wälder und Gehölze, sowie Siedlungsbereich) dargestellt. Von den im UR 

nachgewiesenen und nach BNatSchG ebenfalls streng geschützten Greifvögeln liegen Brut-

nachweise (Turmfalke) und Brutverdacht von Eulen (Waldkauz), sowie Beobachtungen als 

Nahrungsgast (Sperber, Rotmilan) vor.  

Bei den erfassten Brutvögeln handelt es sich um Arten des Siedlungsbereiches, der Wälder 

und Gehölze, der Standgewässer sowie der Offen- und Halboffenlandschaft. Sie sind entweder 
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Freibrüter in Hecken, Büschen und Bäumen, Bodenbrüter oder Halbhöhlen- und Höhlenbrüter, 

welche ihre Brutstätten in Baumhöhlen, an Gebäuden oder in Nistkästen haben.  

Gemäß der Prüfkriterien in FROELICH & SPORBECK (2010) wurden 13 wertgebende Arten (BV, 

BN) ermittelt, ihre Verbreitung im UR kann Tabelle 19 entnommen werden: Bluthänfling, Eis-

vogel, Feldlerche, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grauammer, Krickente, Kuckuck, Rothal-

staucher, Teichrohrsänger, Waldkauz, Wasserralle, Wiesenschafstelze. 

Nachfolgend erfolgt eine kurze Beschreibung der nachgewiesenen Brutvogelarten pro Gilde. 

Hierbei sind BZF in Klammern dargestellt und wertgebende Arten sind fett markiert. 

 

Arten der Siedlungsbereiche 

Betrifft: Bachstelze, Elster, (Girlitz), Hausrotschwanz, Haussperling, Türkentaube, Turmfalke 

Der Haussperling war mit mindestens mit 14 Brutpaaren (BV, BN) in den bereits vorhandenen 

Siedlungsstrukturen der Ortschaft Dassow vertreten. Der Hausrotschwanz konnte mit 1 BP im 

Siedlungsbereich nachgewiesen werden. Der Brutnachweis des Turmfalken erfolgte in einem 

im Kirchsturm integrierten Nistkasten. Von Bachstelze und Elster konnte je ein BP nachgewie-

sen werden. Die Türkentaube wurde mit 3 BP vor allem im östlichen Siedlungsbereich nach-

gewiesen.  

 

Arten der Wälder und Gehölze 

Betrifft: Amsel, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht, (Eichelhäher), Fitis, Gartenbaumläufer, Gar-

tenrotschwanz, Gartengrasmücke, Gelbspötter, (Gimpel), (Grauschnäpper), Grünfink, He-

ckenbraunelle, (Kernbeißer), (Kleiber), Kohlmeise, (Mittelspecht), Mönchsgrasmücke, Nachti-

gall, Nebelkrähe, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, (Schwanzmeise), Singdrossel, 

Sommergoldhähnchen, Stieglitz, (Sperber), Sumpfmeise, Wacholderdrossel, Waldkauz, 

Zaunkönig, Zilpzalp 

Der Gartenrotschwanz wurde insgesamt mit 5 BP nachgewiesen. Ein BP befindet sich im Be-

reich der ehemaligen Kleingartensiedlung. Ein Nachweis eines weiteren BP erfolge am Rande 

der Ruderalwiese im Übergang zum Siedlungsrand, sowie 2 BP im westlichen Teilbereich des 

Pufferbereichs in Siedlungsnähe. Das 5. BP konnte am Rand des Spielplatzes im Pufferbe-

reich nachgewiesen werden. Des Weiteren wurden 3 BZF erbracht.  

Der Waldkauz wurde mit 1 BP nachgewiesen werden. Es konnten Nachweise in der Nähe der 

Kirche, sowie in den Gehölzstrukturen am Rande des Pufferbereichs nachgewiesen werden. 

Der Reviermittelpunkt der Art wird aber außerhalb des UR in älteren Baumbeständen vermutet.  

Die meisten der ungefährdeten Arten der Gilden konnten in den Gehölzstrukturen im gesamten 

UR nachgewiesen werden.  
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Arten der Offenlandschaft 

Betrifft: Feldlerche, (Wiesenpieper), Wiesenschafstelze 

Die Arten der Offenlandschaft sind im UR vor allem durch die Feldlerche und Wiesenschaf-

stelze vertreten. Von der Feldlerche konnte 16 BP mit BV auf den Ackerflächen nachgewiesen 

werden. Die Wiesenschafstelze ist mit 1 BP vertreten.  

 

Arten der Halboffenlandschaft 

Betrifft: Bluthänfling, Feldsperling, Dorngrasmücke, Goldammer, Grauammer, Kuckuck, 

Neuntöter, (Sumpfrohrsänger), (Wendehals) 

Die Arten der Halboffenlandschaft sind vor allem im zentralen Bereich des UR vertreten. Hier 

sind insbesondere die Bereiche der Unland-Reste einer ehemaligen Kleingartensiedlung und 

den angrenzenden Heckenstrukturen an eine Pferdeweide sowie entlang der Hecken am 

Sportplatz, sowie der Heckenstrukturen im Pufferbereich entlang einer Wiese und Spielplatz. 

Die Nachweise der 6 BP des Bluthänflings und des 1 BP des Feldsperlings wurden in eben-

diesen Heckenstrukturen erfasst. Die Goldammer wurde mit 3 BP in den Bereichen der ehe-

maligen Kleingartensiedlung, sowie den Heckenstrukturen in Richtung Sportplatz erfasst. Ein 

4. BP wurde in den Heckenstrukturen am Krambecksmoor nachgewiesen. Die Grauammer 

konnte mit einem Brutpaar am Übergang von Halboffenlandschaft zu den Ackerflächen nach-

gewiesen werden. Ein weiteres BP wurde in ruderalen Strukturen auf den Ackerflächen nach-

gewiesen. Die Dorngrasmücke wurde mit 2 BP an der ehemaligen Kleingartensiedlung und 

den angrenzenden Hecken nachgewiesen. Ein weiteres BP befindet sich in Heckenstrukturen 

am östlichen Bereich des UR im Bereich des Spielplatzes. Ein Revier des Neuntöters wurde 

im Bereich der ehemaligen Kleingartensiedlung nachgewiesen. Obwohl es sich um lediglich 

einen einmaligen Nachweis eines Männchens handelte, wird hier ein Revier gutachterlich an-

genommen, da das Männchen intensiv aus mehreren Bereichen der Heckstrukturen warnte. 

Der Kuckuck konnte mit einem BP insbesondere im Bereich des ĂKrambecksmoorsñ nachge-

wiesen werden.  

 

Arten der Standgewässer 

Betrifft: Blässhuhn, Eisvogel, Höckerschwan, Krickente, Rothalstaucher, Schnatterente, 

Stockente, Teichrohrsänger, Wasserralle 

Die Arten der Standgewässer konnten überwiegend am ĂKrambecksmoorñ nachgewiesen wer-

den. Hierbei konnte jeweils ein Revierpaar mit Brutverdacht des Blässhuhns, Eisvogels, 

Schnatterente, Stockente und der Wasserralle nachgewiesen werden. Vom Teichrohrsänger 

wurden 2 Revierpaare mit Brutverdacht in den Schilfbeständen des Gewässers nachgewiesen. 

Vom Höckerschwan und Blässhuhn konnten je ein Brutpaar mit Brutnachweis (Jungtiere) er-

fasst werden (Abbildung 13, Abbildung 16, Tabelle 19). 
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Tabelle 19: Brutvogelarten im UR mit artbezogenem Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Angaben zu geschützten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sowie der arttypischen 
Brutzeit. 

Dt. Artname Wiss. Artname Gilde 
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Amsel Turdus merula Wälder und Gehölze * * - - - - - - - 20 - 20 

Bachstelze Motacilla alba Halboffenlandschaft * * - - - - x - - 1 - 1 

Blässhuhn Fulica atra Siedlungsbereiche V * - - - x - - - 1 1 2 

Bluthänfling Carduelis cannabina Halboffenlandschaft V 3 - - - x - - - 6 - 6 

Blaumeise Cyanistes caeruleus Wälder und Gehölze * * - - - - x  1 4 - 4 

Buchfink Fringilla coelebs Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 7 - 7 

Buntspecht Dendrocopus major Wälder und Gehölze * * - - - - - -  1 - 1 

Dorngrasmücke Sylvia communis Halboffenlandschaft * * - - - - - - 3 3 - 3 

Eichelhäher Garrulus glandarius Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 - - - 

Eisvogel Alcedo atthis Standgewässer * * x x - x - - - 1 - 1 

Elster Pica pica Siedlungsbereiche * * - - - - - - - 1 - 1 
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Dt. Artname Wiss. Artname Gilde 
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Feldlerche Alauda arvensis Offenlandschaft 3 3 - - - x - - - 16 - 16 

Feldsperling Passer montanus Halboffenlandschaft 3 V - - - x - - 2 1 - 1 

Fitis Phylloscopus trochilus Wälder und Gehölze * * - - - - - - 3 3 - 3 

Gänsesäger Mergus merganser Standgewässer * 3 - - - x - - 1 - - - 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 - - - 

Gartengrasmücke Sylvia borin Wälder und Gehölze * * - - - - - - 3 3 - 3 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus Wälder und Gehölze * V - - - x - - 3 5 - 5 

Gelbspötter Hippolais icterina Wälder und Gehölze * * - - - - - - 2 2 - 2 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula Wälder und Gehölze 3 * - - - x - - 2 - - - 

Goldammer Emberiza citrinella Halboffenlandschaft V * - - - x - - - 4 - 4 

Grauammer Emberiza calandra Halboffenlandschaft V V - x - x - - - 2 - 2 

Graugans Anser anser Offenlandschaft * * - - - - x - 1 - - - 

Grauschnäpper Muscicapa striata Wälder und Gehölze * V - - - x - - 1 - - - 
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Grünfink Carduelis chloris Wälder und Gehölze * * - - - - - - 7 4 - 4 

Haussperling Passer domesticus Siedlungsbereich V V - - x x - - - 10 4 14 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Siedlungsbereich * * - - - - - - - 1 - 1 

Heckenbraunelle Prunella modularis Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 10 - 10 

Höckerschwan Cygnus olor Standgewässer * * - - - - - - - - 1 1 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 - - - 

Klappergrasmücke Sylvia curruca Wälder und Gehölze * * - - - - - - 6 4 - 4 

Kleiber Sitta europaea Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 - - - 

Kohlmeise Parus major Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 8 - 8 

Kormoran Phalacrocorax carbo Standgewässer * * - - - x - x - - - - 

Kranich Grus grus Offenlandschaft * * x - x x x x - - - - 

Krickente Anas crecca Standgewässer 2 3 - - - x - - - 1 - 1 

Kuckuck Cuculus canorus Wälder und Gehölze * 3 - - - x - - - 1 - 1 
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Mittelspecht Dendrocopos medius Wälder und Gehölze * * x x - x - - 1 - - - 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Wälder und Gehölze * * - - - - - - 2 17 1 18 

Nachtigall Luscinia megarhynchos Halboffenlandschaft * * - - - - - - - 3 - 3 

Neuntöter Lanius collurio Halboffenlandschaft V * x - - x x - - 1 - 1 

Nilgans Alopochen aegyptiaca Standgewässer N * - - - - x - - - - - 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Siedlungsbereich V V - - - x - x - - - - 

Ringeltaube Columba palumbus Wälder und Gehölze * * - - - - x - - 8 - 8 

Rothalstaucher Podiceps griseigena Standgewässer V * - x - x - - - 1 - 1 

Rotkehlchen Erithacus rubecula Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 6 - 6 

Rotmilan Milvus milvus Wälder und Gehölze V V x - x x x x - - - - 

Saatkrähe Corvus frugilegus Halboffenlandschaft   - - - - - - - - -  

Schnatterente Anas strepera Standgewässer * * - - - - - - - 1 - 1 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus Wälder und Gehölze * * - - - - - - 4 - - - 
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Singdrossel Turdus philomelos Wälder und Gehölze * * - - - - - - - 3 - 3 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus Wälder und Gehölze * * - - - - - - - 1 - 1 

Sperber Accipiter nisus Wälder und Gehölze * * - - x x x - - - - - 

Star Sturnus vulgaris Wälder und Gehölze * 3 - - - x - x - - - - 

Stieglitz Carduelis carduelis Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 1 - 1 

Stockente Anas platyrhynchos Standgewässer * * - - - - - - - 1 - 1 

Sumpfmeise Parus palustris Wälder und Gehölze * * - - - - - - 1 - 1 1 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris Offenlandschaft * * - - - - - - 1 - - - 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus Offenlandschaft V * - - - x - - - 2 - 2 

Türkentaube Streptopelia decaocto Siedlungsbereich * * - - - - - - 1 3 - 3 

Turmfalke Falco tinnunculus Siedlungsbereich * * - - x x x - - - 1 1 

Wacholderdrossel Turdus pilaris Wälder und Gehölze * * - - - - - - - - - - 

Waldkauz Strix aluco Wälder und Gehölze * * - - x x - - - 1 - 1 
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Wasserralle Rallus aquaticus Standgewässer * V - - - x - - - 1 - 1 

Wendehals Jynx torquilla Halboffenlandschaft 2 3 - x - x   1   - 

Wiesenpieper Anthus pratensis Offenlandschaft 2 2 - - - x - - - - - - 

Wiesenschafstelze Motacilla flava Offenlandschaft V * - - - x - - - 1 - 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Wälder und Gehölze * * - - - - - - 2 7 - 7 

Zilpzalp Phylloscopus collybita Wälder und Gehölze * * - - - - - - - 23 - 23 

Erläuterungen  

Kategorien der Roten Liste Brutvögel: 

* ungefährdet 

0 ausgestorben oder verschollen  

1 vom Aussterben bedroht  

2 stark gefährdet  

3 gefährdet  

R extrem selten mit geographischer Restriktion  

V Arten der Vorwarnliste  

N Neozoon 

Rote Liste MV: VÖKLER et al. (2014) 

Rote Liste D: GRÜNEBERG et al. (2020) 

§§ BArtSchV: streng geschützte Art nach Anlage 1, Spalte 3 BArtSchV 

§§ BNatSchG: streng geschützte Art im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

Brutzeitnachweis  
1 berechneter Brutbestand nach SÜDBECK et al. (2005)
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Abbildung 13: Übersicht der Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2025 im B-Plan Nr. 36 der Stadt Dassow 
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Abbildung 14: Teilansicht Nordost der Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2025 im B-Plan Nr. 36 der Stadt Dassow 
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Abbildung 15: Teilansicht Südost der Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2025 im B-Plan Nr. 36 der Stadt Dassow 
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Abbildung 16: Teilansicht Südwest der Ergebnisse der Brutvogelkartierung 2025 im B-Plan Nr. 36 der Stadt Dassow 














































































